
Regierungsentwurf 

Jahressteuergesetz 2009 

A. Problem und Ziel 

In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts ist aus steuerfachlicher Sicht 
eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen erforderlich. Dazu gehören u. a. Änderungen als 
Umsetzung notwendiger und politisch bedeutsamer steuerrechtlicher Maßnahmen, 
Anpassungen des Steuerrechts an Recht und Rechtsprechung der Europäischen Union, 
Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerausfällen bzw. zur Sicherung des Aufkommens 
sowie Maßnahmen zur Vereinfachung des Steuerrechts. 

B. Lösung 

Mit dem Jahressteuergesetz 2009 erfolgt die Umsetzung der o. g. Maßnahmen. 

Hervorzuheben sind folgende Regelungen: 

– 	 Einführung eines optionalen Faktorverfahrens bei der Lohnsteuer, § 39f EStG 

– 	 Ausschluss extremistischer Vereine von der Gemeinnützigkeit, § 51 AO 

– 	 Steuerfreiheit für Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen 
Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, § 3 Nr. 34 EStG 

– 	 Einschränkung des Sonderausgabenabzugs für Schulgeldzahlungen nach § 10 
Abs. 1 Nr. 9 EStG und Anpassung an den EG-Vertrag 

– 	 Regelung zur Nicht-Absenkung der Altersgrenze für Kinder bei der Eigenheimzulage, 
§ 19 Eigenheimzulagengesetz 

– 	 Verlängerung der Verfolgungsverjährungsfrist für Steuerhinterziehung, § 376 AO 

– 	 Gesetzliche Festschreibung der bisherigen Verwaltungspraxis zum steuerlichen 
Querverbund; § 8 Abs. 7 KStG 

– 	Besteuerung von Provisionserstattungen bei „Riester“-Fondssparplänen, 
§ 22 Abs. 5 EStG 

– 	 Einbeziehung der Namensliste i. S. d. § 1 Abs. 5 Kündigungsschutzgesetz in die 
Übergangsregelung für die Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 9 EStG a. F., § 52 Abs. 4a 
EStG 

– 	 Steuerrechtliche Haftung im Vereinsrecht: Reihenfolge der Inanspruchnahme bei der 
Veranlasserhaftung, § 10b Abs. 4 Satz 4 EStG 

– 	Beschränkung des Vorsteuerabzugs bei sowohl unternehmerisch als auch 
nichtunternehmerisch verwendeten Fahrzeugen, § 15 Abs. 1b UStG 

– 	 Verlustausgleichs- und Abzugsbeschränkung des § 2a EStG 
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C. Alternativen 

Keine. 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

Gebietskörper­
schaft 

Volle 
Jahreswirkung 1) 

Kassenjahr 

2009 2010 2011 2012 2013 

Insgesamt -220 -159 -206 -221 -226 -226 

Bund -89 -62 -84 -90 -92 -92 

Länder -85 -59 -79 -85 -87 -87 

Gemeinden -46 -38 -43 -46 -47 -47 

1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 

2. Vollzugsaufwand 

Die Änderung des § 22a EStG wird bei der zentralen Stelle bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund (§ 81 EStG) zu einem zusätzlichen Personalaufwand ab 2010 
von ca. 20 Arbeitskräften führen. Die daraus resultierenden zusätzlichen Personal- und 
Sachkosten i. H. v. ca. 1,2 Mio. € sind der Deutschen Rentenversicherung Bund aus dem 
Bundeshaushalt (Epl. 08) zu erstatten. Über die Deckung des personellen und finanziellen 
Mehrbedarfs ist im Rahmen der kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren zu 
entscheiden. 

E. Sonstige Kosten 

Über die gesondert ausgewiesenen Bürokratiekosten hinaus führt der Gesetzentwurf nicht 
zu zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft, einschließlich der mittelständischen 
Unternehmen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen sind Auswirkungen auf Einzelpreise 
und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, nicht zu erwarten. 
Der Verwaltungsaufwand erhöht sich in nicht bezifferbarem geringen Umfang. 

Genaue Angaben zur Struktur der Be- und Entlastungen für einzelne Sektoren der 
Volkswirtschaft sind nicht bekannt. Deren Größenordnung wird insgesamt jedoch als zu 
gering eingeschätzt, um in Einzelfällen oder im Allgemeinen volkswirtschaftliche Effekte 
auszulösen, die sich in den Einzelpreisen, dem allgemeinen Preisniveau oder dem 
Verbraucherpreisniveau niederschlagen könnten. Belastungen für mittelständische 
Unternehmen werden nicht erwartet. 

F. Bürokratiekosten 
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Es werden Informationspflichten für 

a) Unternehmen abgeschafft: 

Anzahl: 4 

betroffene Unternehmen: je nach steuerlicher Regelung unterschiedlich (im 
Einzelnen siehe allgemeine Begründung) 

Häufigkeit/Periodizität: je nach steuerlicher Regelung unterschiedlich (im 
Einzelnen siehe allgemeine Begründung) 

erwartete Nettoentlastung: rund 57,5 Mio. € 

b) Bürgerinnen und Bürger abgeschafft: 

Anzahl: 3 

c) die Verwaltung abgeschafft: 

Anzahl: 3 

erwartete Nettoentlastung: rund 5,1 Mio. € (einschl. rückbezüglicher 
Informationspflichten, s. im Einzelnen allgemeine 
Begründung) 

Für den Bereich der Bürgerinnen und Bürger werden lediglich die Informationspflichten, 
aber keine daraus resultierenden Be-/Entlastungen ausgewiesen. 
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Regierungsentwurf für ein 

Jahressteuergesetz 2009 

(JStG 2009) 

Vom [Datum der Ausfertigung] 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Inhaltsübersicht 
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Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Artikel 2 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 3 Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Artikel 4 Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Artikel 5 Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 6 Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

Artikel 7 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Artikel 8 Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 9 Änderung des Außensteuergesetzes 

Artikel 10 Änderung der Abgabenordnung 

Artikel 11 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Artikel 12 Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Artikel 13 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Artikel 14 Änderung des Investmentsteuergesetzes 

Artikel 15 Änderung des Zerlegungsgesetzes 

Artikel 16 Änderung des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei 
Auslandsinvestitionen der deutschen Wirtschaft 

Artikel 17 Änderung des Flurbereinigungsgesetzes 

Artikel 18 Änderung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 

Artikel 19 Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 20 Änderung des Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 21 Änderung des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch 

Artikel 22 Änderung des Eigenheimzulagengesetzes 

Artikel 23 Inkrafttreten 

Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4210; 2003 I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 des 
Gesetzes vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842), wird wie folgt geändert. 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
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a) 	 Die Angabe zu § 2a wird wie folgt gefasst: 

„§ 2a Negative Einkünfte mit Bezug zu Drittstaaten“ 

b) 	 Nach der Angabe zu § 39e wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 39f Faktorverfahren anstelle Steuerklassenkombination III/V“. 

2. 	 § 2a wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Negative Einkünfte 

1. 	 aus einer in einem Drittstaat belegenen land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsstätte, 

2. 	 aus einer in einem Drittstaat belegenen gewerblichen Betriebsstätte, 

3. 	a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts eines zu einem 
Betriebsvermögen gehörenden Anteils an einer Drittstaaten-
Körperschaft, oder 

b) 	 aus der Veräußerung oder Entnahme eines zu einem Betriebsvermögen 
gehörenden Anteils an einer Drittstaaten-Körperschaft oder aus der 
Auflösung oder Herabsetzung des Kapitals einer Drittstaaten-
Körperschaft, 

4. 	in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an einer Drittstaaten-
Kapitalgesellschaft, 

5. 	 aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter und 
aus partiarischen Darlehen, wenn der Schuldner Wohnsitz, Sitz oder 
Geschäftsleitung in einem Drittstaat hat, 

6. 	a) aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem 
Vermögen oder von Sachinbegriffen, wenn diese in einem Drittstaat 
belegen sind, oder 

b) 	aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen, sofern der 
Überlassende nicht nachweist, dass diese ausschließlich oder fast 
ausschließlich in einem anderen Staat als einem Drittstaat eingesetzt 
worden sind, es sei denn, es handelt sich um Handelsschiffe, die 

aa) von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen, oder 

bb) an in einem anderen als in einem Drittstaat ansässige Ausrüster, die 
die Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs 
erfüllen, überlassen, oder 

cc) insgesamt nur vorübergehend an in einem Drittstaat ansässige 
Ausrüster, die die Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen worden sind, oder 

c) 	 aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder der Übertragung eines 
zu einem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der 
Buchstaben a und b, 
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7. 	 a) aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts, der Veräußerung oder 
Entnahme eines zu einem Betriebsvermögen gehörenden Anteils an 

b) 	 aus der Auflösung oder Herabsetzung des Kapitals, 

c) 	 in den Fällen des § 17 bei einem Anteil an 

einer Körperschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung in einem anderen Staat als 
einem Drittstaat, soweit die negativen Einkünfte auf einen der in den 
Nummern 1 bis 6 genannten Tatbestände zurückzuführen sind, 

dürfen nur mit positiven Einkünften der jeweils selben Art und, mit Ausnahme der 
Fälle der Nummer 6 Buchstabe b, aus demselben Staat, in den Fällen der 
Nummer 7 auf Grund von Tatbeständen der jeweils selben Art aus demselben 
Staat, ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach § 10d abgezogen 
werden.“ 

b) 	 In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im Ausland“ durch die Wörter „in einem 
Drittstaat“ ersetzt. 

c) 	 Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) 	 Bei der Anwendung der Absätze 1 und 2 sind 

1. 	als Drittstaaten die Staaten anzusehen, die nicht Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sind; 

2. 	Drittstaaten-Körperschaften und Drittstaaten-Kapitalgesellschaften solche, 
die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union haben. 

Bei Anwendung des Satzes 1 sind den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
die Staaten gleichgestellt, auf die das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum anwendbar ist, sofern zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem anderen Staat aufgrund der Richtlinie 77/799/EWG des 
Rates vom 19. Dezember 1977 über die gegenseitige Amtshilfe zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten im Bereich der direkten Steuern und 
der Mehrwertsteuer (ABl. EG Nr. L 336 S. 15), die zuletzt durch Richtlinie 
2006/98 EWG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 129) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung oder einer vergleichbaren 
zwei- oder mehrseitigen Vereinbarung Auskünfte erteilt werden, die erforderlich 
sind, um die Besteuerung durchzuführen.“ 

3. 	 § 3 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Nummer 26 Satz 1 werden die Wörter „inländischen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts“ durch die Angabe „juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet,“ ersetzt. 

b) 	 In Nummer 26a Satz 1 wird die Angabe „inländischen juristischen Person des 
öffentlichen Rechts“ durch die Angabe „juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet,“ ersetzt. 

c) 	 Nummer 34 wird wie folgt gefasst: 
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„34. zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des 
Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und 
der betrieblichen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich Qualität, 
Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genügen, soweit sie 500 Euro im 
Kalenderjahr nicht übersteigen;“. 

d) 	 In Nummer 62 Satz 1 werden nach den Wörtern „verpflichtet ist“ ein Komma und 
die Angabe „und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers 
nach den Nummern 56 und 63 handelt“ eingefügt. 

4. 	 In § 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe b Satz 1 werden die Wörter „spätestens 
im Zeitpunkt der Vollendung des 65. Lebensjahres erhalten können“ durch die Wörter 
„spätestens zum Zeitpunkt des Erreichens der Regelaltersgrenze der gesetzlichen 
Rentenversicherung erhalten können“ ersetzt. 

5. 	 § 6 Abs. 1 Nr. 4 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Satz 6 wird aufgehoben. 

b) 	 Der bisherige Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 5 gilt nicht für die Entnahme von Nutzungen und Leistungen.“ 

6. 	 § 10 Abs. 1 Nr. 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. 30 Prozent des Entgelts, höchstens 3 000 Euro, das der Steuerpflichtige für jedes 
Kind, für das er Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Abs. 6 oder auf 
Kindergeld hat, für dessen Besuch einer Schule in freier Trägerschaft oder einer 
überwiegend privat finanzierten Schule entrichtet, mit Ausnahme des Entgelts für 
Beherbergung, Betreuung und Verpflegung. Voraussetzung ist, dass die Schule 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, 
auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung 
findet, und die Schule zu einem von dem inländischen Kultusministerium eines 
Landes, von der Kultusministerkonferenz der Länder oder von einer inländischen 
Zeugnisanerkennungsstelle anerkannten bzw. einem inländischen Abschluss als 
gleichwertig anerkannten allgemeinbildenden Jahrgangs- oder Schulabschluss 
führt. Der Besuch einer Deutschen Schule im Ausland steht dem Besuch einer 
solchen Schule gleich, unabhängig von ihrer Belegenheit. Der Höchstbetrag nach 
Satz 1 wird für jedes Kind, bei dem die Voraussetzungen vorliegen, je Elternpaar 
nur einmal gewährt.“ 

7. 	 § 10b wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Abziehbar sind auch Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die Kunst und Kultur 
gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 5 der Abgabenordnung fördern, soweit es sich nicht um 
Mitgliedsbeiträge nach Satz 3 Nr. 2 handelt.“ 

b) 	 Nach Absatz 4 Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen des Satzes 2 zweite Alternative (Veranlasserhaftung) ist vorrangig 
der Zuwendungsempfänger (inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder inländische öffentliche Dienststelle oder nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung 
oder Vermögensmasse) in Anspruch zu nehmen; die in diesen Fällen für den  
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Zuwendungsempfänger handelnden natürlichen Personen sind nur in Anspruch 
zu nehmen, wenn die entgangene Steuer nicht nach § 47 der Abgabenordnung 
erloschen ist und Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger 
nicht erfolgreich sind.“ 

8. 	 § 15a wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a wird eingefügt:  

„(1a) Nachträgliche Einlagen führen weder zu einer nachträglichen 
Ausgleichs- oder Abzugsfähigkeit eines vorhandenen verrechenbaren Verlustes 
noch zu einer Ausgleichs- oder Abzugsfähigkeit des dem Kommanditisten 
zuzurechnenden Anteils am Verlust eines zukünftigen Wirtschaftsjahres, soweit 
durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto des Kommanditisten entsteht oder 
sich erhöht. Nachträgliche Einlagen im Sinne des Satzes 1 sind Einlagen, die 
nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres geleistet werden, in dem ein nicht 
ausgleichs- oder abzugsfähiger Verlust im Sinne des Absatzes 1 entstanden oder 
ein Gewinn im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 zugerechnet worden ist.“ 

b) 	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Soweit der Verlust nach Absatz 1 und Absatz 1a nicht ausgeglichen 
oder abgezogen werden darf, mindert er die Gewinne, die dem Kommanditisten 
in späteren Wirtschaftsjahren aus seiner Beteiligung an der 
Kommanditgesellschaft zuzurechnen sind. Der verrechenbare Verlust, der nach 
Abzug von einem Veräußerungs- oder Aufgabegewinn verbleibt, ist im Zeitpunkt 
der Veräußerung oder Aufgabe des gesamten Mitunternehmeranteils oder der 
Betriebsveräußerung oder -aufgabe bis zur Höhe der nachträglichen Einlagen im 
Sinne des Absatzes 1a ausgleichs- oder abzugsfähig.“ 

c) 	 In Absatz 5 wird der Satzteil vor Nummer 1 wie folgt gefasst: 

„Absatz 1 Satz 1, Absatz 1a und 2, Absatz 3 Satz 1, 2 und 4 sowie Absatz 4 
gelten sinngemäß für andere Unternehmer, soweit deren Haftung der eines 
Kommanditisten vergleichbar ist, insbesondere für“. 

9. 	 § 20 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In § 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 3 wird die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 3“ ersetzt. 

b) 	 Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a wird eingefügt: 

„(4a) Werden vorbehaltlich des § 12 Abs. 2 des 
Körperschaftsteuergesetzes Anteile an einer Körperschaft, Vermögensmasse 
oder Personenvereinigung, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz weder in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union noch in einem Staat hat, auf den 
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, 
gegen Anteile an einer anderen Körperschaft, Vermögensmasse oder 
Personenvereinigung getauscht, gelten abweichend von Absatz 4 Satz 1 die 
Anschaffungskosten der hingegebenen Anteile als Veräußerungspreis und als 
Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile, wenn das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus der Veräußerung der 
erhaltenen Anteile nicht ausgeschlossen oder beschränkt ist. Besitzt bei 
sonstigen Kapitalforderungen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 7 der Inhaber das 
Recht, bei Fälligkeit an Stelle der Rückzahlung des Nominalbetrags vom 
Emittenten die Lieferung einer vorher festgelegten Anzahl von Aktien zu erlangen 
oder besitzt der Emittent das Recht, bei Fälligkeit dem Inhaber an Stelle der 
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Rückzahlung des Nominalbetrags eine vorher festgelegte Anzahl von Aktien 
anzudienen und machen der Inhaber der Forderung oder der Emittent von 
diesem Recht Gebrauch, ist abweichend von Absatz 4 Satz 1 das Entgelt für den 
Erwerb der Forderung als Veräußerungspreis der Forderung und als 
Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile anzusetzen. Werden Bezugsrechte 
veräußert oder ausgeübt, die nach § 186 des Aktiengesetzes, § 55 des Gesetzes 
betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder eines 
vergleichbaren ausländischen Rechts einen Anspruch auf Abschluss eines 
Zeichnungsvertrags begründen, wird der Teil der Anschaffungskosten der 
Altanteile, der auf das Bezugsrecht entfällt, bei der Ermittlung des Gewinns nach 
Absatz 4 Satz 1 mit 0 Euro angesetzt.“ 

c) 	 In Absatz 9 Satz 4 werden die Wörter „um eine abzuziehende ausländische 
Steuer geminderten und“ gestrichen. 

10. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nummer 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Im ersten Halbsatz werden nach dem Wort „zuzurechnen“ das Komma und 
die anschließenden Wörter „wenn der Geber unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtig oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig ist“ 
gestrichen. 

bb) Im zweiten Halbsatz wird Buchstabe a wie folgt gefasst: 

„a) Bezüge, die von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse außerhalb der Erfüllung steuerbegünstigter Zwecke 
im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung gewährt werden, und“. 

b) 	 Das Nummer 3 Satz 4 abschließende Semikolon wird durch einen Punkt ersetzt 
und folgende Sätze werden angefügt: 

„Verluste aus Leistungen im Sinne des § 22 Nr. 3 in der bis zum 31. Dezember 
2008 anzuwendenden Fassung können abweichend von Satz 3 auch mit 
Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nr. 11 ausgeglichen 
werden. Sie mindern abweichend von Satz 4 nach Maßgabe des § 10d auch die 
Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Veranlagungszeiträumen aus 
§ 20 Abs. 1 Nr. 11 erzielt;“. 

c) 	 Der Nummer 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Werden dem Steuerpflichtigen Abschluss- und Vertriebskosten eines 
Altersvorsorgevertrages erstattet, gilt der Erstattungsbetrag als Leistung im Sinne 
des Satzes 1.“ 

11. Dem § 22a wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die zentrale Stelle (§ 81) kann bei den Mitteilungspflichtigen ermitteln, ob sie 
ihre Pflichten nach Absatz 1 Satz 1 erfüllt haben. Die §§ 193 bis 203 der 
Abgabenordnung gelten sinngemäß. Auf Verlangen der zentralen Stelle haben die 
Mitteilungspflichtigen ihre Unterlagen, soweit sie im Ausland geführt und aufbewahrt 
werden, verfügbar zu machen.“ 

12. In § 23 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe „im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6“ 
durch die Angabe „im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 bis 7“ ersetzt. 

13. § 32b Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
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a) 	 Der Einleitungssatz wird wie folgt gefasst: 

„Hat ein zeitweise oder während des gesamten Veranlagungszeitraums 
unbeschränkt Steuerpflichtiger“. 

b) 	 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. 	 Einkünfte, die bei Anwendung von § 1 Abs. 3 oder § 1a nicht der deutschen 
Einkommensteuer unterliegen; ausgenommen sind Einkünfte, die nach 
einem sonstigen zwischenstaatlichen Übereinkommen im Sinne der 
Nummer 4 steuerfrei sind und die nach diesem Übereinkommen nicht unter 
dem Vorbehalt der Einbeziehung bei der Berechnung der Einkommensteuer 
stehen,“ 

c) 	 Die folgenden Sätze werden angefügt: 

„Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Einkünfte 

1. 	aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebsstätte, 

2. 	aus einer anderen als in einem Drittstaat belegenen gewerblichen 
Betriebsstätte, die nicht die Voraussetzungen des § 2a Abs. 2 Satz 1 erfüllt, 

3. 	 aus der Vermietung oder der Verpachtung von unbeweglichem Vermögen 
oder von Sachinbegriffen, wenn diese in einem anderen Staat als in einem 
Drittstaat belegen sind, oder 

4. 	 aus der entgeltlichen Überlassung von Schiffen, sofern diese ausschließlich 
oder fast ausschließlich in einem anderen als einem Drittstaat eingesetzt 
worden sind, es sei denn, es handelt sich um Handelsschiffe, die 

a) 	 von einem Vercharterer ausgerüstet überlassen, oder 

b) 	 an in einem anderen als in einem Drittstaat ansässige Ausrüster, die die 
Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs erfüllen, 
überlassen, oder 

c) 	insgesamt nur vorübergehend an in einem Drittstaat ansässige 
Ausrüster, die die Voraussetzungen des § 510 Abs. 1 des 
Handelsgesetzbuchs erfüllen, überlassen worden sind, oder 

5. 	 aus dem Ansatz des niedrigeren Teilwerts oder der Übertragung eines zu 
einem Betriebsvermögen gehörenden Wirtschaftsguts im Sinne der 
Nummern 3 und 4. 

§ 2a Abs. 2a gilt entsprechend.“ 

14. § 32d wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) In den Fällen der Absätze 3 und 4 ist bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, 
die mit ausländischen Kapitalerträgen in dem Staat, aus dem die Kapitalerträge 
stammen, zu einer der deutschen Einkommensteuer entsprechenden Steuer 
herangezogen werden, die auf ausländische Kapitalerträge festgesetzte und 
gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte 
ausländische Steuer, jedoch höchstens 25 Prozent ausländische Steuer auf den 
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einzelnen Kapitalertrag, auf die deutsche Steuer anzurechnen. Soweit in einem 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Anrechnung einer 
ausländischen Steuer einschließlich einer als gezahlt geltenden Steuer auf die 
deutsche Steuer vorgesehen ist, gilt Satz 1 entsprechend. Die ausländischen 
Steuern sind nur bis zur Höhe der auf die im jeweiligen Veranlagungszeitraum 
bezogenen Kapitalerträge im Sinne des Satzes 1 entfallenden deutschen Steuer 
anzurechnen.“ 

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „der vorstehenden Absätze“ durch die Angabe 
„der Absätze 1, 3 und 4“ ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Absatz 5 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die nach dieser Vorschrift 
ermittelten ausländischen Steuern auf die zusätzliche tarifliche 
Einkommensteuer anzurechnen sind, die auf die hinzugerechneten 
Kapitaleinkünfte entfällt.“ 

15. § 34c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 bis 3 wird wie folgt gefasst: 

„Bei unbeschränkt Steuerpflichtigen, die mit ausländischen Einkünften in dem 
Staat, aus dem die Einkünfte stammen, zu einer der deutschen 
Einkommensteuer entsprechenden Steuer herangezogen werden, ist die 
festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch 
gekürzte ausländische Steuer auf die deutsche Einkommensteuer anzurechnen, 
die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt; das gilt nicht für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen, auf die § 32d Abs. 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist. Die auf die 
ausländischen Einkünfte nach Satz 1 erster Halbsatz entfallende deutsche 
Einkommensteuer ist in der Weise zu ermitteln, dass die sich bei der 
Veranlagung des zu versteuernden Einkommens, einschließlich der 
ausländischen Einkünfte, nach den §§ 32a, 32b, 34, 34a und 34b ergebende 
deutsche Einkommensteuer im Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur 
Summe der Einkünfte aufgeteilt wird. Bei der Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens, der Summe der Einkünfte und der ausländischen Einkünfte sind 
die Einkünfte nach Satz 1 zweiter Halbsatz nicht zu berücksichtigen; bei der 
Ermittlung der ausländischen Einkünfte sind die ausländischen Einkünfte nicht zu 
berücksichtigen, die in dem Staat, aus dem sie stammen, nach dessen Recht 
nicht besteuert werden.“ 

b) Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit in einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die 
Anrechnung einer ausländischen Steuer auf die deutsche Einkommensteuer 
vorgesehen ist, sind Absatz 1 Satz 2 bis 5 und Absatz 2 entsprechend auf die 
nach dem Abkommen anzurechnende ausländische Steuer anzuwenden; das gilt 
nicht für Einkünfte, auf die § 32d Abs. 1 und 3 bis 6 anzuwenden ist; bei nach 
dem Abkommen als gezahlt geltenden ausländischen Steuerbeträgen sind 
Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 nicht anzuwenden.“ 

16. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
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„Die oberste Finanzbehörde des Landes oder die von ihr beauftragte Stelle kann 
für Steuerpflichtige, die überwiegend Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
erzielen, von Absatz 1 Satz 1 abweichende Vorauszahlungszeitpunkte 
bestimmen.“ 

b) 	 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach der Einkommensteuer, 
die sich nach Anrechnung der Steuerabzugsbeträge (§ 36 Abs. 2 Nr. 2) bei der 
letzten Veranlagung ergeben hat.“ 

c) 	 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Zahl „200“ durch die Zahl „400“ und die Zahl „50“ durch die 
Zahl „100“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Zahl „50“ durch die Zahl „100“ und die Zahl „2 500“ durch 
die Zahl „5 000“ ersetzt. 

17. § 39d wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

„(1a) Bei beschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern ist der 
zu versteuernde Jahresbetrag (§ 39b Abs. 2 Satz 5) um den Grundfreibetrag des 
§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 zu erhöhen.“ 

b) 	 In Absatz 2 Satz 1 vor Nummer 1 wird die Angabe „§ 50 Abs. 1 Satz 5“ durch die 
Angabe „§ 50 Abs. 1 Satz 4“ ersetzt. 

18. § 39e wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 wird die Angabe „die nach den §§ 39 bis 39d“ durch die Angabe „die 
nach den §§ 39 bis 39d sowie nach § 39f“ ersetzt.  

b) 	 In Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem Klammerzusatz „(§§ 39a, 39d)“ ein 
Komma sowie die Angabe „Faktor (§ 39f)“ eingefügt.  

c) 	 In Absatz 3 Satz 1 wird nach der Angabe „Freibetrag und Hinzurechnungsbetrag 
(§§ 39a, 39d)“ die Angabe „sowie den Faktor (§ 39f)“ eingefügt. 

19. Nach § 39e wird folgender § 39f eingefügt: 

„§ 39f 

Faktorverfahren anstelle Steuerklassenkombination III/V 

(1) Bei Ehegatten, die in die Steuerklasse IV gehören (§ 38b Satz 2 Nr. 4), hat 
das Finanzamt auf Antrag beider Ehegatten nach § 39a anstelle der 
Steuerklassenkombination III/V (§ 38b Satz 2 Nr. 5) auf der Lohnsteuerkarte jeweils 
die Steuerklasse IV in Verbindung mit einem Faktor zur Ermittlung der Lohnsteuer 
einzutragen, wenn der Faktor kleiner als 1 ist. Der Faktor ist 

Y : X 

und vom Finanzamt mit drei Nachkommastellen ohne Rundung zu berechnen. „Y“ ist 
die voraussichtliche Einkommensteuer für beide Ehegatten nach dem 
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Splittingverfahren (§ 32a Abs. 5) unter Berücksichtigung der in § 39b Abs. 2 
genannten Abzugsbeträge. „X“ ist die Summe der voraussichtlichen Lohnsteuer bei 
Anwendung der Steuerklasse IV für jeden Ehegatten. In die Bemessungsgrundlage 
für Y werden jeweils neben den Jahresarbeitslöhnen der ersten Dienstverhältnisse 
zusätzlich nur Beträge einbezogen, die nach § 39a Abs. 1 Nr. 1 bis 6 als Freibetrag 
auf der Lohnsteuerkarte eingetragen werden könnten; Freibeträge werden neben 
dem Faktor nicht eingetragen. In den Fällen des § 39a Abs. 1 Nr. 7 sind bei der 
Ermittlung von Y und X die Hinzurechnungsbeträge zu berücksichtigen; die 
Hinzurechnungsbeträge sind zusätzlich auf der Lohnsteuerkarte für das erste 
Dienstverhältnis einzutragen. Arbeitslöhne aus zweiten und weiteren 
Dienstverhältnissen (Steuerklasse VI) sind im Faktorverfahren nicht zu 
berücksichtigen. 

(2) Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom Arbeitslohn hat der Arbeitgeber 
Steuerklasse IV und den Faktor anzuwenden. Für die Erhebung von Zuschlagsteuern 
ist der Faktor auf die nach § 51a Abs. 2a und die nach § 3 Abs. 2a des 
Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 in der Fassung der Bekanntmachung vom 
15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4130), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung, ermittelte Lohnsteuer anzuwenden.  

(3) § 39 Abs. 5 Satz 3 und 4 gilt sinngemäß. § 39a ist anzuwenden mit der 
Maßgabe, dass ein Antrag nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 39a Abs. 2) 
nur erforderlich ist, wenn bei der Faktorermittlung zugleich Beträge nach § 39a Abs. 1 
Nr. 1 bis 6 berücksichtigt werden sollen.  

(4) Das Faktorverfahren ist im Programmablaufplan für die maschinelle 
Berechnung der Lohnsteuer (§ 39b Abs. 8) zu berücksichtigen.“ 

20. Nach § 42b Abs. 1 Satz 4 Nr. 3a wird folgende Nummer 3b eingefügt: 

„3b. das Faktorverfahren angewandt wurde oder“. 

21. Dem § 43 Abs. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Bei Kapitalerträgen im Sinne des Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 und 8 bis 12 ist ebenfalls 
kein Steuerabzug vorzunehmen, wenn 

1. 	eine unbeschränkt steuerpflichtige Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse, die nicht unter Satz 2 oder § 44a Abs. 4 Satz 1 fällt, 
Gläubigerin der Kapitalerträge ist, oder  

2. 	 die Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs sind und der 
Gläubiger der Kapitalerträge dies gegenüber der auszahlenden Stelle nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck erklärt. 

Im Fall des § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 des Körperschaftsteuergesetzes ist Satz 3 Nr. 1 
nur anzuwenden, wenn die Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse durch eine Bescheinigung des für sie zuständigen Finanzamts ihre 
Zugehörigkeit zu dieser Gruppe von Steuerpflichtigen nachweist. Die Bescheinigung 
ist unter dem Vorbehalt des Widerrufs auszustellen. 

Die Fälle des Satzes 3 Nr. 2 hat die auszahlende Stelle gesondert aufzuzeichnen und 
die Erklärung der Zugehörigkeit der Kapitalerträge zu den Betriebseinnahmen zehn 
Jahre aufzubewahren; die Frist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem 
die Erklärung zugegangen ist. Die auszahlende Stelle hat daneben dem 
Bundeszentralamt für Steuern  
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1. 	 bei Einzelunternehmen Vor- und Zuname sowie das Geburtsdatum und in den 
übrigen Fällen die Firma, 

2. 	die Konto- oder Depotbezeichnung oder sonstige Kennzeichnung des 
Geschäftsvorgangs, und 

3. 	die Anschrift, 

des Gläubigers der Kapitalerträge zu übermitteln. Die Datenübermittlung hat nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf elektronischem Weg nach Maßgabe der
Steuerdaten-Übermittlungsverordnung zu erfolgen. Auf Kapitalerträge aus für 
Personenmehrheiten geführten Konten oder Depots sind Satz 3 Nr. 2 und die Sätze 6 
bis 9 entsprechend anzuwenden, soweit es sich auf der Ebene der Personenmehrheit 
um Betriebseinnahmen eines inländischen Betriebs handelt.“ 

22. § 43a wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 20 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 20 Abs. 4 
und Abs. 4a“ ersetzt. 

b) 	 Absatz 3 Satz 7 wird wie folgt gefasst: 

„Die vorstehenden Sätze gelten nicht in den Fällen des § 20 Abs. 8 und § 44 
Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb sowie bei Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen.“ 

23. § 44a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Satz 4 und 5 wird aufgehoben. 

b) In Absatz 8 Satz 2 wird die Angabe „§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ durch die Angabe 
„§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3“ ersetzt. 


c) Absatz 9 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 


„§ 50d Abs. 1 Satz 3 bis 9, Abs. 3 und 4 ist entsprechend anzuwenden.“ 


24. In § 46 Abs. 2 Nr. 3a werden die Wörter „besteuert worden ist“ durch die Wörter 
„besteuert oder bei Steuerklasse IV der Faktor (§ 39f) eingetragen worden ist“ ersetzt. 

25. § 49 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe d werden die Wörter „künstlerische, sportliche, artistische oder 
ähnliche Darbietungen“ durch die Wörter „künstlerische, sportliche, 
artistische, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen“ ersetzt. 

bb) Buchstabe f wird wie folgt gefasst: 

„f) 	 die, soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne des Buchstaben a 
gehören, durch 

aa) Vermietung und Verpachtung oder 

bb) Veräußerung 
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von inländischem unbeweglichen Vermögen, von Sachinbegriffen oder 
Rechten, die im Inland belegen oder in ein inländisches öffentliches 
Buch oder Register eingetragen sind oder deren Verwertung in einer 
inländischen Betriebsstätte oder anderen Einrichtung erfolgt, erzielt 
werden. Als Einkünfte aus Gewerbebetrieb gelten auch die Einkünfte 
aus Tätigkeiten im Sinne dieses Buchstaben, die von einer Körperschaft 
im Sinne des § 2 Nr. 1 des Körperschaftsteuergesetzes erzielt werden, 
die mit einer Kapitalgesellschaft oder sonstigen juristischen Person im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Körperschaftsteuergesetzes 
vergleichbar ist;“. 

b) 	 In Nummer 6 werden nach dem Klammerzusatz „(§ 21)“ ein Komma sowie die 
Angabe „soweit sie nicht zu den Einkünften im Sinne der Nummern 1 bis 5 
gehören“ eingefügt. 

c) 	 Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

„9. 	 sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 3, auch wenn sie bei Anwendung 
dieser Vorschrift einer anderen Einkunftsart zuzurechnen wären, soweit es 
sich um Einkünfte aus inländischen unterhaltenden Darbietungen, aus der 
Nutzung beweglicher Sachen im Inland oder aus der Überlassung der 
Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von gewerblichen, technischen, 
wissenschaftlichen und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und 
Fertigkeiten, zum Beispiel Plänen, Mustern und Verfahren, handelt, die im 
Inland genutzt werden oder worden sind; dies gilt nicht, soweit es sich um 
steuerpflichtige Einkünfte im Sinne der Nummern 1 bis 8 handelt;“. 

d) 	 Folgende Nummer 10 wird angefügt: 

„10. sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Nr. 5 Satz 1, soweit die Leistungen auf 
Beiträgen, auf die § 3 Nr. 63 angewendet wurde, steuerfreien Leistungen 
nach § 3 Nr. 66 oder steuerfreien Zuwendungen nach § 3 Nr. 56 beruhen.“ 

26. § 50 wird wie folgt gefasst: 

„§ 50 

Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige  

(1) Beschränkt Steuerpflichtige dürfen Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 bis 8) oder 
Werbungskosten (§ 9) nur insoweit abziehen, als sie mit inländischen Einkünften in 
wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. § 32a Abs. 1 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass das zu versteuernde Einkommen um den Grundfreibetrag des 
§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 erhöht wird. § 4f und § 9 Abs. 5 Satz 1, soweit er § 4f für 
anwendbar erklärt, die §§ 10, 10a, 10c, 16 Abs. 4, §§ 24b, 32, 32a Abs. 6, §§ 33, 
33a, 33b und 35a sind nicht anzuwenden. Bei Arbeitnehmern, die Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 beziehen, sind abweichend 
von Satz 3 anzuwenden: 

1. 	 § 10c Abs. 1 mit der Möglichkeit, die tatsächlichen Aufwendungen im Sinne des 
§ 10b nachzuweisen, sowie 

2. 	 § 10c Abs. 2 und 3, jeweils in Verbindung mit § 10c Abs. 5, ohne Möglichkeit, die 
tatsächlichen Aufwendungen nachzuweisen. 



 17 


Die Jahres- und Monatsbeträge der Pauschalen nach § 9a Satz 1 Nr. 1 und § 10c 
Abs. 1 und § 10c Abs. 2 und 3, jeweils in Verbindung mit § 10c Abs. 5, ermäßigen 
sich zeitanteilig, wenn Einkünfte im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4 nicht während eines 
vollen Kalenderjahres oder Kalendermonats zugeflossen sind. 

(2) Die Einkommensteuer für Einkünfte, die dem Steuerabzug vom Arbeitslohn 
oder vom Kapitalertrag oder dem Steuerabzug auf Grund des § 50a unterliegen, gilt 
bei beschränkt Steuerpflichtigen durch den Steuerabzug als abgegolten. Satz 1 gilt 
nicht 

1. 	 für Einkünfte eines inländischen Betriebs; 

2. 	wenn nachträglich festgestellt wird, dass die Voraussetzungen der 
unbeschränkten Einkommensteuerpflicht im Sinne des § 1 Abs. 2 oder Abs. 3 
oder des § 1a nicht vorgelegen haben; § 39 Abs. 5a ist sinngemäß anzuwenden; 

3. 	 in Fällen des § 2 Abs. 7 Satz 3; 

4. 	 für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 49 Abs. 1 Nr. 4, 

a) 	 wenn auf Grund des § 39d Abs. 2 eine Eintragung auf der Bescheinigung im 
Sinne des § 39d Abs. 1 Satz 3 erfolgt ist, oder 

b) 	 wenn die Veranlagung zur Einkommensteuer beantragt wird (§ 46 Abs. 2 
Nr. 8); 

5. 	 für Einkünfte im Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4, wenn die Veranlagung zur 
Einkommensteuer beantragt wird.  

In den Fällen des Satzes 2 Nr. 4 erfolgt die Veranlagung durch das 
Betriebsstättenfinanzamt, das die Bescheinigung nach § 39d Abs. 1 Satz 3 erteilt hat. 
Bei mehreren Betriebsstättenfinanzämtern ist das Betriebsstättenfinanzamt 
zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt beschäftigt war. Bei 
Arbeitnehmern mit Steuerklasse VI ist das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in 
dessen Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt unter Anwendung der Steuerklasse I 
beschäftigt war. Ist keine Bescheinigung nach § 39d Abs. 1 Satz 3 erteilt worden, ist 
das Betriebsstättenfinanzamt zuständig, in dessen Bezirk der Arbeitnehmer zuletzt 
beschäftigt war. Satz 2 Nr. 4 Buchstabe b und Nr. 5 gilt nur für Staatsangehörige 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Staates, auf den 
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, die im 
Hoheitsgebiet eines dieser Staaten ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 

(3) § 34c Abs. 1 bis 3 ist bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, 
Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten 
wird, entsprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus einem 
ausländischen Staat enthalten sind, mit denen der beschränkt Steuerpflichtige dort in 
einem der unbeschränkten Steuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom 
Einkommen herangezogen wird. 

(4) Die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten 
Finanzbehörden können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Finanzen die 
Einkommensteuer bei beschränkt Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil erlassen oder 
in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn dies im besonderen öffentlichen Interesse 
liegt; ein besonderes öffentliches Interesse besteht insbesondere  
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1. 	 im Zusammenhang mit der inländischen Veranstaltung international bedeutsamer 
kultureller und sportlicher Ereignisse, um deren Ausrichtung ein internationaler 
Wettbewerb stattfindet, oder 

2. 	im Zusammenhang mit dem inländischen Auftritt einer ausländischen 
Kulturvereinigung, wenn ihr Auftritt wesentlich aus öffentlichen Mitteln gefördert 
wird.“ 

27. § 50a wird wie folgt gefasst: 

„§ 50a 

Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen 

(1) Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuerpflichtigen im Wege des 
Steuerabzugs erhoben 

1. 	bei Einkünften, die durch im Inland ausgeübte künstlerische, sportliche, 
artistische, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen erzielt werden, 
einschließlich der Einkünfte aus anderen mit diesen Leistungen 
zusammenhängenden Leistungen, unabhängig davon, wem die Einkünfte 
zufließen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und Nr. 9), es sei denn es handelt sich um 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die bereits dem Steuerabzug vom 
Arbeitslohn nach § 38 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 unterliegen, 

2. 	 bei Einkünften aus der inländischen Verwertung von Darbietungen im Sinne der 
Nummer 1 (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 6), 

3. 	 bei Einkünften, die aus Vergütungen für die Überlassung der Nutzung oder des 
Rechts auf Nutzung von Rechten, insbesondere von Urheberrechten und 
gewerblichen Schutzrechten, von gewerblichen, technischen, wissenschaftlichen 
und ähnlichen Erfahrungen, Kenntnissen und Fertigkeiten, zum Beispiel Plänen, 
Mustern und Verfahren, herrühren (§ 49 Abs. 1 Nr. 2, 3, 6 und 9), 

4. 	bei Einkünften, die Mitgliedern des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats,
Grubenvorstands oder anderen mit der Überwachung der Geschäftsführung von 
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen im Sinne des 
§ 1 des Körperschaftsteuergesetzes beauftragten Personen sowie von anderen 
inländischen Personenvereinigungen des privaten und öffentlichen Rechts, bei 
denen die Gesellschafter nicht als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen
sind, für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden (§ 49 Abs. 1 
Nr. 3). 

(2) Der Steuerabzug beträgt 15 Prozent, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 
beträgt er 30 Prozent der gesamten Einnahmen. Werden Reisekosten (Tagegelder,
Fahrt- und Übernachtungsauslagen) besonders gewährt, so gehören sie zu den 
Einnahmen nur insoweit, als sie die tatsächlichen Kosten übersteigen. Bei Einkünften 
im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 wird ein Steuerabzug nicht erhoben, wenn die 
Einnahmen je Darbietung 250 Euro nicht übersteigen. 

(3) Der Schuldner der Vergütung kann von den Einnahmen in den Fällen des 
Absatzes 1 Nr. 1, 2 und 4 mit ihnen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehende Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehen, die ihm ein beschränkt 
Steuerpflichtiger in einer für das Finanzamt nachprüfbaren Form nachgewiesen hat 
oder die vom Schuldner der Vergütung übernommen worden sind. Das gilt nur, wenn 
der beschränkt Steuerpflichtige Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der 
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Europäischen Union oder eines anderen Staates ist, auf den das Abkommen über 
den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und im Hoheitsgebiet eines 
dieser Staaten seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Es gilt 
entsprechend bei einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 32 Abs. 4 des 
Körperschaftsteuergesetzes. In diesen Fällen beträgt der Steuerabzug von den nach 
Abzug der Betriebsausgaben oder Werbungskosten verbleibenden Einahmen 
(Nettoeinnahmen), wenn 

1. 	 Gläubiger der Vergütung eine natürliche Person ist, 30 Prozent, 

2. 	Gläubiger der Vergütung eine Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse ist, 15 Prozent.  

(4) Hat der Gläubiger einer Vergütung seinerseits Steuern für Rechnung eines 
anderen beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers einzubehalten (zweite Stufe), kann 
er vom Steuerabzug absehen, wenn seine Einnahmen bereits dem Steuerabzug nach 
Absatz 2 unterlegen haben. Wenn der Schuldner der Vergütung auf zweiter Stufe 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten nach Absatz 3 geltend macht, die 
Veranlagung nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 beantragt oder die Erstattung der 
Abzugsteuer nach § 50d Abs. 1 oder einer anderen Vorschrift beantragt, hat er die 
sich nach Absatz 2 oder Absatz 3 ergebende Steuer zu diesem Zeitpunkt zu 
entrichten; Absatz 5 gilt entsprechend.  

(5) Die Steuer entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Vergütung dem Gläubiger 
zufließt. In diesem Zeitpunkt hat der Schuldner der Vergütung den Steuerabzug für 
Rechnung des Gläubigers (Steuerschuldner) vorzunehmen. Er hat die innerhalb 
eines Kalendervierteljahres einbehaltene Steuer jeweils bis zum zehnten des dem 
Kalendervierteljahr folgenden Monats an das für ihn zuständige Finanzamt 
abzuführen. Der Schuldner der Vergütung haftet für die Einbehaltung und Abführung 
der Steuer. Der Steuerschuldner kann in Anspruch genommen werden, wenn der 
Schuldner der Vergütung den Steuerabzug nicht vorschriftsmäßig vorgenommen hat. 
Der Schuldner der Vergütung ist verpflichtet, dem Gläubiger auf Verlangen die 
folgenden Angaben nach amtlich vorgeschriebenem Muster zu bescheinigen: 

1. 	 den Namen und die Anschrift des Gläubigers, 

2. 	 die Art der Tätigkeit und Höhe der Vergütung in Euro, 

3. 	den Zahlungstag, 

4. 	 den Betrag der einbehaltenen und abgeführten Steuer nach Absatz 2 oder 
Absatz 3, 

5. 	 das Finanzamt, an das die Steuer abgeführt worden ist. 

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, dass bei Vergütungen für die Nutzung oder das Recht auf 
Nutzung von Urheberrechten (Absatz 1 Nr. 3), die nicht unmittelbar an den Gläubiger, 
sondern an einen Beauftragten geleistet werden, an Stelle des Schuldners der 
Vergütung der Beauftragte die Steuer einzubehalten und abzuführen hat und für die 
Einbehaltung und Abführung haftet. 

(7) Das Finanzamt des Vergütungsgläubigers kann anordnen, dass der 
Schuldner der Vergütung für Rechnung des Gläubigers (Steuerschuldner) die 
Einkommensteuer von beschränkt steuerpflichtigen Einkünften, soweit diese nicht 
bereits dem Steuerabzug unterliegen, im Wege des Steuerabzugs einzubehalten und 
abzuführen hat, wenn dies zur Sicherung des Steueranspruchs zweckmäßig ist. Der 
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Steuerabzug beträgt 25 Prozent der gesamten Einnahmen, bei Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen 15 Prozent der gesamten 
Einnahmen, wenn der Vergütungsgläubiger nicht glaubhaft macht, dass die 
voraussichtlich geschuldete Steuer niedriger ist. Absatz 5 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Steuer bei dem Finanzamt anzumelden und abzuführen ist, das 
den Steuerabzug angeordnet hat. § 50 Abs. 2 Satz 1 ist nicht anzuwenden.“ 

28. § 50d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „durch den Schuldner der Kapitalerträge oder 
Vergütungen im Sinne des § 50a“ gestrichen. 

b) In Absatz 1a Satz 8 wird der Klammerzusatz „(§ 50 Abs. 5)“ durch den 
Klammerzusatz „(§ 50 Abs. 2)“ ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 erster Halbsatz wird die Angabe „§ 50a Abs. 4“ durch die Angabe 
„§ 50a Abs. 1“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe „§ 50a Abs. 4“ durch die Angabe „§ 50a Abs. 1“ 
ersetzt. 

d) 	 In Absatz 5 wird die Angabe „§ 50a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3“ durch die Angabe 
„§ 50a Abs. 1 Nr. 3“ ersetzt. 

29. In § 51 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Buchstaben b und c werden wie folgt gefasst: 

„b) die Erklärungen zur Einkommensbesteuerung, 

c) die Anträge nach § 39 Abs. 3a sowie die Anträge nach § 39a Abs. 2, in 
dessen Vordrucke der Antrag nach § 39f einzubeziehen ist,“. 

b) Der Satzteil nach Buchstabe i wird wie folgt geändert: 

aa) Das Komma nach der Angabe „Anträge auf Erteilung einer Bescheinigung 
nach den §§ 39c und 39d“ wird durch das Wort „und“ ersetzt. 

bb) Die Angabe „und des Erstattungsantrags nach § 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3“ wird 
gestrichen. 

30. § 51a wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 2c Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Der zur Vornahme des Steuerabzugs verpflichtete Schuldner der Kapitalerträge 
oder die auszahlende Stelle im Sinne des § 44 Abs. 1 Satz 3 oder in den Fällen 
des Satzes 2 die Person oder Stelle, die die Auszahlung an den Gläubiger 
vornimmt, hat die auf die Kapitalertragsteuer nach Absatz 2b entfallende 
Kirchensteuer auf schriftlichen Antrag des Kirchensteuerpflichtigen hin 
einzubehalten (Kirchensteuerabzugsverpflichteter).“ 

b) 	 Absatz 2d Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Wird die nach Absatz 2b zu erhebende Kirchensteuer nicht nach Absatz 2c als 
Kirchensteuerabzug vom Kirchensteuerabzugsverpflichteten einbehalten, wird sie 
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nach Ablauf des Kalenderjahres nach dem Kapitalertragsteuerbetrag veranlagt, 
der sich ergibt, wenn die Steuer auf Kapitalerträge nach § 32d Abs. 1 Satz 4 und 
5 errechnet wird; wenn Kirchensteuer als Kirchensteuerabzug nach Absatz 2c 
erhoben wurde, wird eine Veranlagung auf Antrag des Steuerpflichtigen 
durchgeführt.“  

31. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen und 
§ 52a nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
dass diese Fassung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der 
für einen nach dem 31. Dezember 2008 endenden Lohnzahlungszeitraum 
gezahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2008 
zufließen.“ 

b) 	 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„§ 2a Abs. 1 bis 2a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist in allen Fällen 
anzuwenden, in denen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 
Für negative Einkünfte im Sinne des § 2a Abs. 1 und 2, die vor der ab 
dem … [Einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung nach § 2a Abs. 1 Satz 5 
bestandskräftig gesondert festgestellt wurden, ist § 2a Abs. 1 Satz 3 bis 5 in 
der vor dem … [Einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes] geltenden Fassung weiter anzuwenden.“ 

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Angabe „in der Fassung des Satzes 6“ durch 
die Angabe „in der Fassung des Satzes 8“ ersetzt. 

c) 	 In Absatz 4a Satz 1 wird der abschließende Punkt durch ein Semikolon ersetzt 
und folgender Halbsatz angefügt: 

„Ansprüche sind auch vor dem 1. Januar 2006 entstanden, wenn in einem vor 
dem 1. Januar 2006 abgeschlossenen Sozialplan der Arbeitnehmer in dem 
Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich bezeichnet 
ist (§ 112 des Betriebsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518), zuletzt geändert durch Artikel 221 
der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden 
Fassung).“ 

d) 	 Folgende Absätze 4b und 4c werden eingefügt: 

„(4b) § 3 Nr. 26 und 26a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind in allen Fällen anzuwenden, in 
denen die Steuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist. 

(4c) § 3 Nr. 34 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf Leistungen des Arbeitgebers 
im Kalenderjahr 2008 anzuwenden.“ 
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e) 	 Die bisherigen Absätze 4b bis 4d werden die neuen Absätze 4d bis 4f. 

f) 	 Absatz 12a wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2. 

bb) Dem Satz 2 wird folgender Satz vorangestellt: 

„§ 4d Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Satz 1 Buchstabe b Satz 1 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) ist erstmals für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das 
nach dem 31. Dezember 2007 endet.“ 

g) 	 Absatz 16 Satz 16 wird durch folgende Sätze ersetzt: 

„§ 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 in der am ... [Einsetzen: Tag der Verkündung] geltenden 
Fassung ist letztmalig für das Wirtschaftsjahr anzuwenden, das vor dem 
1. Januar 2009 endet. § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 6 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmalig für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2008 beginnen, anzuwenden.“ 

h) 	 Der durch Artikel 1 Nr. 37 Buchstabe d des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3150) eingefügte Absatz 23e wird Absatz 23f. 

i) 	 Folgender Absatz 24b wird eingefügt: 

„(24b) § 10 Abs. 1 Nr. 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. 

Für Schulgeldzahlungen an Schulen in freier Trägerschaft oder an überwiegend 
privat finanzierte allgemein bildende Schulen, die in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem Staat belegen sind, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, und die 
zu einem von dem inländischen Kultusministerium eines Landes, von der 
Kultusministerkonferenz der Länder oder von einer inländischen 
Zeugnisanerkennungsstelle einem inländischen Abschluss als gleichwertig 
anerkannten Jahrgangs- oder Schulabschluss führen, gilt § 10 Abs. 1 Nr. 9 in der 
Fassung des Artikels 1 Nr. 7 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc des Gesetzes 
vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2878) für noch nicht bestandskräftige 
Steuerfestsetzungen der Veranlagungszeiträume vor 2008 mit der Maßgabe, 
dass es sich nicht um eine nach Artikel 7 Abs. 4 des Grundgesetzes staatlich 
genehmigte oder nach Landesrecht erlaubte Ersatzschule oder eine nach 
Landesrecht anerkannte allgemein bildende Ergänzungsschule handeln muss.“ 

j) 	 Die bisherigen Absätze 24b und 24c werden die neuen Absätze 24c und 24d. 

k) 	 Dem neuen Absatz 24d wird folgender Satz angefügt: 

„§ 10b Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auf Mitgliedsbeiträge anzuwenden, die 
nach dem 31. Dezember 2006 geleistet werden.“ 

l) 	 Dem Absatz 33 wird folgender Satz angefügt: 
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„§ 15a Abs. 1a, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 5 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf 
Einlagen anzuwenden, die nach dem ... [Einsetzen: Tag der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] getätigt werden.“ 

m) Dem Absatz 37a wird folgender Satz angefügt: 

„§ 20 Abs. 1 Nr. 10 Buchstabe b Satz 3 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.“ 

n) Nach Absatz 43a Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt: 

„§ 32b Abs. 1 Satz 2 und 3 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. § 32b Abs. 2 Satz 2 und 3 in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878) 
ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.“ 

o) In Absatz 49 werden vor Satz 1 folgende Sätze eingefügt: 

„§ 34c Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie § 34c Abs. 6 Satz 2 in der Fassung des 
Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind 
erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. § 34c Abs. 1 Satz 2 
ist für den Veranlagungszeitraum 2008 in der folgenden Fassung anzuwenden: 

„Die auf diese ausländischen Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer 
ist in der Weise zu ermitteln, dass die sich bei der Veranlagung des zu 
versteuernden Einkommens, einschließlich der ausländischen Einkünfte, nach 
den §§ 32a, 32b, 34, 34a und 34b ergebende deutsche Einkommensteuer im 
Verhältnis dieser ausländischen Einkünfte zur Summe der Einkünfte aufgeteilt 
wird.““ 

p) Folgender Absatz 52 wird eingefügt: 

„(52) § 39f in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den Lohnsteuerabzug 2010 
anzuwenden.“ 

q) Dem Absatz 58 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 50 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4210, 2003 I S 179) ist letztmals anzuwenden auf Vergütungen, 
die vor dem 1. Januar 2009 zufließen.“ 

r) Absatz 58a wird wie folgt gefasst: 

„(58a) § 50a in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf Vergütungen anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen. 

s) Dem Absatz 59a wird folgender Satz angefügt: 
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„§ 50d Abs. 1, 1a, 2 und 5 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf Vergütungen 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.“ 

32. § 52a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

aa) Der Satz 7 abschließende Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt und 
folgender Halbsatz angefügt: 

„Kapitalforderungen im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 in der am 
31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung liegen auch vor, wenn die 
Rückzahlung nur teilweise garantiert ist oder wenn eine Trennung zwischen 
Ertrags- und Vermögensebene möglich erscheint.“ 

bb) Satz 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 Abs. 3 bis 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf nach dem 31. Dezember 
2008 zufließende Kapitalerträge anzuwenden.“ 

b) Folgender Absatz 10a wird eingefügt: 

„(10a) § 22 Nr. 3 Satz 5 und 6 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist letztmals für den 
Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.“ 

c) Absatz 11 Satz 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 23 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Gesetzes vom 22. Dezember 1999 
(BGBl. I S. 2601) ist auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der 
Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut nach dem 31. Juli 1995 und vor dem 
1. Januar 2009 anschafft oder nach dem 31. Dezember 1998 und vor dem 
1. Januar 2009 fertig stellt; § 23 Abs. 3 Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl 
der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auf 
Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen der Steuerpflichtige das 
Wirtschaftsgut nach dem 31. Dezember 2008 anschafft oder fertig stellt.“ 

d) Absatz 15 wird wie folgt gefasst: 

„(15) § 32d in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2009 anzuwenden.“ 

e) Absatz 16 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„§ 44a Abs. 8 Satz 1 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom 
14. August 2007 (BGBl. I S. 1912) und Satz 2 in der Fassung des Artikels 1 
des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind 
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erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 
31. Dezember 2007 zufließen.“ 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 44a Abs. 9 in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals auf Kapitalerträge 
anzuwenden, die dem Gläubiger nach dem 31. Dezember 2008 zufließen.“ 

33. § 68 Abs. 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), zuletzt geändert durch Artikel 1a 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Angaben zu den §§ 73d und 73e wie folgt gefasst: 

„§ 73d Aufzeichnungen, Aufbewahrungspflichten, Steueraufsicht 

§ 73e Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer von Vergütungen im 
Sinne des § 50a Abs. 1 und 7 des Gesetzes (§ 50a Abs. 5 des Gesetzes)“. 

2. § 73a wird wie folgt gefasst: 

„§ 73a 

Begriffsbestimmungen 

(1) Inländisch im Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 4 des Gesetzes sind solche 
Personenvereinigungen, die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Geltungsbereich 
des Gesetzes haben. 

(2) Urheberrechte im Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes sind Rechte, 
die nach Maßgabe des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGBl. I 
S. 1273), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 4 des Gesetzes vom 13. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 2897), in der jeweils geltenden Fassung, geschützt sind. 

(3) Gewerbliche Schutzrechte im Sinne des § 50a Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes 
sind Rechte, die nach Maßgabe des Geschmacksmustergesetzes vom 12. März 2004 
(BGBl. I S. 390), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 5 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2897), des Patentgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 Abs. 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2897) , des 
Gebrauchsmustergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 
1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 2 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2897) und des Markengesetzes vom 25. Oktober 
1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 S. 156), zuletzt geändert durch Artikel 12 Abs. 3 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2897), in der jeweils geltenden 
Fassung, geschützt sind.“ 
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3. 	 In § 73c werden im einleitenden Satzteil die Wörter „Aufsichtsratsvergütungen oder 
die“ gestrichen sowie die Angabe „§ 50 Abs. 4 des Gesetzes“ durch die Angabe 
„§ 50a Abs. 1 des Gesetzes“ ersetzt. 

4. 	 § 73d wird wie folgt geändert: 

a) 	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 73d 

Aufzeichnungen, Aufbewahrungspflichten, Steueraufsicht“ 

b) 	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Schuldner der Vergütungen im Sinne des § 50a Abs. 1 des 
Gesetzes (Schuldner) hat besondere Aufzeichnungen zu führen. Aus den 
Aufzeichnungen müssen ersichtlich sein 

1. 	Name und Wohnung des beschränkt steuerpflichtigen Gläubigers 
(Steuerschuldners), 

2. 	 Höhe der Vergütungen in Euro, 

3. 	Höhe und Art der von der Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs 
abgezogenen Betriebsausgaben oder Werbungskosten, 

4. 	 Tag, an dem die Vergütungen dem Steuerschuldner zugeflossen sind, 

5. 	 Höhe und Zeitpunkt der Abführung der einbehaltenen Steuer. 

Er hat in Fällen des § 50a Abs. 3 des Gesetzes die von der 
Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs abgezogenen Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten und die Staatsangehörigkeit des beschränkt steuerpflichtigen 
Gläubigers in einer für das Finanzamt nachprüfbaren Form zu dokumentieren.“ 

5. 	 § 73e wird wie folgt gefasst: 

„§ 73e 

Einbehaltung, Abführung und Anmeldung der Steuer von Vergütungen im 
Sinne des § 50a Abs. 1 und 7 des Gesetzes (§ 50a Abs. 5 des Gesetzes) 

Der Schuldner hat die innerhalb eines Kalendervierteljahrs einbehaltene Steuer 
von Vergütungen im Sinne des § 50a Abs. 1 des Gesetzes unter der Bezeichnung 
„Steuerabzug von Vergütungen im Sinne des § 50a Abs. 1 des 
Einkommensteuergesetzes“ jeweils bis zum zehnten des dem Kalendervierteljahr 
folgenden Monats an das für seine Besteuerung nach dem Einkommen zuständige 
Finanzamt (Finanzkasse) abzuführen; stimmen Betriebs- und Wohnsitzfinanzamt 
nicht überein, so ist die einbehaltene Steuer an das Betriebsfinanzamt abzuführen. 
Bis zum gleichen Zeitpunkt hat der Schuldner dem nach Satz 1 zuständigen 
Finanzamt eine Steueranmeldung über den Gläubiger, die Höhe der Vergütungen im 
Sinne des § 50a Abs. 1 des Gesetzes, die Höhe und Art der von der 
Bemessungsgrundlage des Steuerabzugs abgezogenen Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten und die Höhe des Steuerabzugs zu übersenden. Satz 2 gilt 
entsprechend, wenn ein Steuerabzug auf Grund der Vorschrift des § 50a Abs. 2 
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Satz 3 oder Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes nicht vorzunehmen ist oder auf Grund eines 
Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nicht oder nicht in voller Höhe 
vorzunehmen ist. Die Steueranmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
auf elektronischem Weg zu übermitteln, nach Maßgabe der Steuerdaten-
Übermittlungsverordnung vom 28. Januar 2003 (BGBl. I S. 139), geändert durch die 
Verordnung vom 20. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3380), in der jeweils geltenden 
Fassung. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine
elektronische Übermittlung verzichten; in diesem Fall ist die Steueranmeldung vom 
Schuldner oder von einem zu seiner Vertretung Berechtigten zu unterschreiben. Ist 
es zweifelhaft, ob der Gläubiger beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist, so 
darf der Schuldner die Einbehaltung der Steuer nur dann unterlassen, wenn der 
Gläubiger durch eine Bescheinigung des nach den abgabenrechtlichen Vorschriften 
für die Besteuerung seines Einkommens zuständigen Finanzamts nachweist, dass er 
unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Sätze 1, 2, 4 und 5 gelten entsprechend für die 
Steuer nach § 50a Abs. 7 des Gesetzes mit der Maßgabe, dass die Steuer an das 
Finanzamt abzuführen und bei dem Finanzamt anzumelden ist, das den Steuerabzug 
angeordnet hat.“ 

6. 	 In § 73f Satz 1 wird die Angabe „Nutzung oder das Recht auf Nutzung von 
Urheberrechten im Sinne des § 50a Abs. 4 Nr. 3 des Gesetzes“ durch die Angabe 
„Nutzung oder das Recht auf Nutzung von Urheberrechten im Sinne des § 50a Abs. 1 
Nr. 3 des Gesetzes“ ersetzt.  

7. 	 § 84 Abs. 3h wird wie folgt gefasst: 

„(3h) Die §§ 73a, 73c, 73d Abs. 1 sowie die §§ 73e und 73f Satz 1 in der 
Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom (BGBl. I S. … [Einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) sind erstmals auf Vergütungen anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2008 zufließen.“ 

Artikel 3 

Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4144), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. 	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 32 wie folgt gefasst: 

„Sondervorschriften für den Steuerabzug § 32“. 

2. 	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 3 werden nach dem Wort „Verkehr“ ein Komma eingefügt und die 
Wörter „oder dem Hafenbetrieb“ durch die Wörter „dem Hafenbetrieb oder dem 
öffentlichen Badebetrieb“ ersetzt. 

b) 	 Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) Gleichartige Betriebe gewerblicher Art oder Betriebe im Sinne des 
Absatzes 3 können zusammengefasst werden. Ein Betrieb gewerblicher Art kann 
nicht mit Hoheitsbetrieben zusammengefasst werden.“ 
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3. 	 § 5 wird wie folgt geändert: 

a) 	In Absatz 1 Nr. 2 werden die Angabe „die Niedersächsische 
Landestreuhandstelle - Norddeutsche Landesbank Girozentrale -,“ sowie nach 
den Wörtern „die Investitions- und Förderbank Niedersachsen“ die Angabe 
„GmbH“ gestrichen und werden vor der Angabe „und die Liquiditäts-
Konsortialbank Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ ein Komma und die 
Angabe „die Landestreuhandstelle Hessen - Bank für Infrastruktur - rechtlich 
unselbständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale“ 
eingefügt. 

b) 	 Absatz 2 Nr. 2 und 3 wird wie folgt gefasst: 

„2. 	für beschränkt Steuerpflichtige im Sinne § 2 Nr.1, es sei denn, es handelt 
sich um Steuerpflichtige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 9, 

3. 	 soweit § 38 Abs. 2 anzuwenden ist.“ 

4. 	 § 8 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Bei Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 4 sind die Absicht, Gewinn zu 
erzielen, und die Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr nicht 
erforderlich.“ 

b) 	 Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt: 

„(7) Die Rechtsfolgen einer verdeckten Gewinnausschüttung im Sinne des 
Absatzes 3 Satz 2 sind 

1. 	 bei Betrieben gewerblicher Art im Sinne des § 4 nicht bereits deshalb zu 
ziehen, weil sie ein Dauerverlustgeschäft ausüben;  

2. 	 bei Kapitalgesellschaften im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 vorbehaltlich von 
Satz 2 nicht bereits deshalb zu ziehen, weil sie ein Dauerverlustgeschäft 
ausüben. Bei der Kapitalgesellschaft muss die Mehrheit der Stimmrechte 
unmittelbar oder mittelbar auf juristische Personen des öffentlichen Rechts 
entfallen und nachweislich ausschließlich diese Gesellschafter müssen zum 
Ausgleich der Verluste aus den Dauerverlustgeschäften verpflichtet sein. 
Satz 1 ist bis zur Höhe von Verlusten aus Dauerverlustgeschäften nicht 
anzuwenden, soweit die Kapitalgesellschaft auch positive Einkünfte aus 
einer Tätigkeit erzielt, die nicht nach § 4 Abs. 6 zusammengefasst werden 
kann; dabei sind verschiedene Tätigkeiten im Sinne des § 4 Abs. 6 Satz 1 
zusammenzufassen. 

Ein Dauerverlustgeschäft liegt vor, wenn aus verkehrs-, umwelt-, sozial-, kultur-
oder gesundheitspolitischen Gründen für eine Tätigkeit auf kostendeckende 
Entgelte verzichtet wird oder das Geschäft zu einem Hoheitsbetrieb gehört.“ 

5. 	 Dem § 8b Abs. 10 wird folgender Satz angefügt: 

„Als Anteil im Sinne der Sätze 1 bis 8 gilt auch der Investmentanteil im Sinne von § 1 
Abs. 1 des Investmentsteuergesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676, 
2724), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3150), in der jeweils geltenden Fassung, soweit daraus Einnahmen erzielt 
werden, auf die § 8b anzuwenden ist.“ 
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6. 	 § 8c wird wie folgt geändert: 

a) 	 Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) 	 Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Bei Kapitalgesellschaften im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 können  

1. 	 Verluste aus Tätigkeiten, die nicht nach § 4 Abs. 6 zusammengefasst 
werden können, nur mit positiven Einkünften aus diesen Tätigkeiten 
verrechnet werden und 

2. 	 Verluste aus Tätigkeiten, die nach § 4 Abs. 6 zusammengefasst werden 
können, nur mit positiven Einkünften aus diesen Tätigkeiten verrechnet 
werden. 

Nach Anwendung des Satzes 1 nicht ausgeglichene Verluste sind in die 
folgenden Veranlagungszeiträume vorzutragen und von jeweils künftigen 
Gewinnen aus Nummer 1 oder Nummer 2 abzuziehen. § 10d Abs. 2 Satz 1 und 
Abs. 4 des Einkommensteuergesetzes ist jeweils entsprechend anzuwenden.“ 

7. 	 § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) 	In Satz 2 wird nach den Wörtern „verwendet werden“ die Angabe 
„(Veranlasserhaftung)“ eingefügt. 

b) 	 Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen der Veranlasserhaftung ist vorrangig der Zuwendungsempfänger 
(inländische juristische Person des öffentlichen Rechts oder inländische 
öffentliche Dienststelle oder nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 steuerbefreite Körperschaft, 
Personenvereinigung oder Vermögensmasse) in Anspruch zu nehmen; die in 
diesen Fällen für den Zuwendungsempfänger handelnden natürlichen Personen 
sind nur in Anspruch zu nehmen, wenn die entgangene Steuer nicht nach § 47 
der Abgabenordnung erloschen ist und Vollstreckungsmaßnahmen gegen den 
Zuwendungsempfänger nicht erfolgreich sind.“ 

8. 	 Dem § 15 Satz 1 wird folgende Nummer 4 angefügt: 

„4. § 8 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 7 ist bei Organgesellschaften auf 
Dauerverlustgeschäfte im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 nicht anzuwenden. Sind in 
dem dem Organträger zuzurechnenden Einkommen Verluste aus 
Dauerverlustgeschäften im Sinne des § 8 Abs. 7 Satz 2 oder aus 
Hoheitsbetrieben im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1 enthalten, ist § 8 Abs. 3 Satz 2 
und Abs. 7 bei der Ermittlung des Einkommens des Organträgers anzuwenden.“ 

9. 	 § 32 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 32 

Sondervorschriften für den Steuerabzug“ 

b) 	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Körperschaftsteuer ist nicht abgegolten, 
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1. 	wenn bei dem Steuerpflichtigen während eines Kalenderjahrs sowohl 
unbeschränkte Steuerpflicht als auch beschränkte Steuerpflicht im Sinne des 
§ 2 Nr. 1 bestanden hat; in diesen Fällen sind die während der beschränkten 
Steuerpflicht erzielten Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten 
Körperschaftsteuerpflicht einzubeziehen, 

2. 	 für Einkünfte, die dem Steuerabzug nach § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4 des 
Einkommensteuergesetzes unterliegen, wenn der Gläubiger der 
Vergütungen eine Veranlagung zur Körperschaftsteuer beantragt, 

3. 	 soweit der Steuerpflichtige wegen der Steuerabzugsbeträge in Anspruch 
genommen werden kann oder 

4. 	 soweit § 38 Abs. 2 anzuwenden ist.“ 

c) 	 Folgender Absatz 4 wird angefügt: 

„(4) Absatz 2 Nr. 2 gilt nur für beschränkt steuerpflichtige Körperschaften, 
Personenvereinigungen oder Vermögensmassen im Sinne des § 2 Nr. 1, die 
nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
nach den Rechtsvorschriften eines Staates, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum vom 3. Januar 1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3), zuletzt 
geändert durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 91/2007 vom 6. Juli 2007 (ABl. EU Nr. L 328 S. 40), in der jeweiligen Fassung 
Anwendung findet, gegründete Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder des Artikels 34 des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, deren Sitz und Ort 
der Geschäftsleitung sich innerhalb des Hoheitsgebiets eines dieser Staaten 
befindet. Europäische Gesellschaften sowie Europäische Genossenschaften 
gelten für die Anwendung des Satzes 1 als nach den Rechtsvorschriften des 
Staates gegründete Gesellschaften, in dessen Hoheitsgebiet sich der Sitz der 
Gesellschaften befindet.“ 

10. § 34 wird wie folgt geändert:  

a) 	 In Absatz 1 wird die Jahreszahl „2008“ durch die Jahreszahl „2009“ ersetzt. 

b) 	 Nach Absatz 2a wird folgender Absatz 2b eingefügt: 

„(2b) § 4 Abs. 3 und 6 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom 
… (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung 
des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. Ist im Einzelfall vor dem … [Einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] die 
Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art nach anderen Grundsätzen 
als nach § 4 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) anerkannt worden, so sind diese Grundsätze 
insoweit letztmals für den Veranlagungszeitraum 2011 maßgebend.“ 

c) 	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) § 5 Abs. 1 Nr. 2 ist für die Landestreuhandstelle Hessen - Bank für 
Infrastruktur - rechtlich unselbständige Anstalt in der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale erstmals für den Veranlagungszeitraum 2007 sowie für 
die Investitions- und Förderbank Niedersachsen erstmals für den 
Veranlagungszeitraum 2008 anzuwenden. Die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 
Nr. 2 in der bis zum ... [Einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
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Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist für die Investitions- und Förderbank 
Niedersachsen GmbH sowie für die Niedersächsische Landestreuhandstelle 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale - letztmals für den 
Veranlagungszeitraum 2007 anzuwenden.“ 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 werden durch folgenden Satz ersetzt: 

„§ 8 Abs. 1 Satz 2 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auch für 
Veranlagungszeiträume vor 2009 anzuwenden.“ 

bb) Folgende Sätze werden angefügt: 

„§ 8 Abs. 7 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … 
[Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 
2009 anzuwenden. Ist im Einzelfall vor dem … [Einsetzen: Tag des 
Kabinettbeschlusses des vorliegenden Änderungsgesetzes] bei der 
Einkommensermittlung nach anderen Grundsätzen als nach § 8 Abs. 7 in der 
Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) verfahren worden, so sind diese Grundsätze insoweit 
letztmals für den Veranlagungszeitraum 2011 maßgebend. Satz 5 ist für 
Veranlagungszeiträume vor 2012 ab dem Veranlagungszeitraum nicht mehr 
anzuwenden, in dem die Mehrheit der Stimmrechte nicht mehr unmittelbar 
oder mittelbar auf juristische Personen des öffentlichen Rechts entfällt oder 
auch andere als diese Gesellschafter zum Ausgleich der Verluste aus den 
Dauerverlustgeschäften verpflichtet sind.“ 

e) Dem Absatz 7b wird folgender Satz angefügt: 

„§ 8c Abs. 2 ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden.“ 

f) Dem Absatz 10 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 15 Satz 1 Nr. 4 in der Fassung des Artikels 3 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. 
… [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auch für Veranlagungszeiträume vor 2009 
anzuwenden; Absatz 6 Satz 5 und 6 gilt entsprechend.“ 

g) In Absatz 13d werden die Sätze 3 und 4 aufgehoben. 

h) Dem Absatz 13e werden folgende Sätze angefügt: 

„Ist in den Fällen des § 40 Abs. 5 und 6 in der Fassung des Artikels 3 des 
Gesetzes vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782), die 
Körperschaftsteuerfestsetzung unter Anwendung des § 38 der am 27. Dezember 
2007 geltenden Fassung vor dem 28. Dezember 2007 erfolgt, sind § 38 und § 40 
Abs. 5 und 6 weiter anzuwenden. § 38 Abs. 4 bis 9 in der Fassung des Artikels 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) ist insoweit nicht 
anzuwenden.“ 
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Artikel 4 

Änderung des Gewerbesteuergesetzes 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 
2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. Dezember 
2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. 	In § 3 Nr. 2 werden die Angabe „die Niedersächsische Landestreuhandstelle 
- Norddeutsche Landesbank Girozentrale -,“ sowie nach den Wörtern „die 
Investitions- und Förderbank Niedersachsen“ die Angabe „GmbH“ gestrichen und 
werden vor der Angabe „und die Liquiditäts-Konsortialbank Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“ ein Komma sowie die Angabe „die Landestreuhandstelle 
Hessen - Bank für Infrastruktur - rechtlich unselbständige Anstalt in der Landesbank 
Hessen-Thüringen Girozentrale“ eingefügt. 

2. 	 In § 7 Satz 3 wird die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 8 Abs. 1 Satz 
3“ ersetzt. 

3. 	 § 9 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nummer 1 Satz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Nummer 1 abschließende Wort „oder“ wird durch ein Komma ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 1a wird eingefügt: 

„1a. soweit der Gewerbeertrag Vergütungen im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes enthält, die der 
Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der 
Gesellschaft oder für die Hingabe von Darlehen oder für die 
Überlassung von Wirtschaftsgütern, mit Ausnahme der Überlassung von 
Grundbesitz, bezogen hat oder“. 

b) 	 Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 7 wird nach den Wörtern „verwendet werden“ der Klammerzusatz 
„(Veranlasserhaftung)“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 7 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Fällen der Veranlasserhaftung ist vorrangig der 
Zuwendungsempfänger (inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder inländische öffentliche Dienststelle oder nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 
steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse) in 
Anspruch zu nehmen; die in diesen Fällen für den Zuwendungsempfänger 
handelnden natürlichen Personen sind nur in Anspruch zu nehmen, wenn die 
entgangene Steuer nicht nach § 47 der Abgabenordnung erloschen ist und 
Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Zuwendungsempfänger nicht 
erfolgreich sind.“ 

4. 	 § 36 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 1 wird die Jahreszahl „2007“ durch die Jahreszahl „2009“ ersetzt. 

b) 	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„(3) § 3 Nr. 2 ist für die Landestreuhandstelle Hessen - Bank für 
Infrastruktur - rechtlich unselbständige Anstalt in der Landesbank Hessen-
Thüringen Girozentrale erstmals für den Erhebungszeitraum 2007 sowie für die 
Investitions- und Förderbank Niedersachsen erstmals für den Erhebungszeitraum 
2008 anzuwenden. Die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 2 in der bis zum ... 
[Einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] 
geltenden Fassung ist für die Investitions- und Förderbank Niedersachsen GmbH 
sowie für die Niedersächsische Landestreuhandstelle - Norddeutsche 
Landesbank Girozentrale - letztmals für den Erhebungszeitraum 2007 
anzuwenden.“ 

c) 	 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

„(5) § 7 Satz 3 in der Fassung des Artikels 4 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den Erhebungszeitraum 2009 
anzuwenden.“ 

d) 	 Der bisherige Absatz 8a in der Fassung des Artikels 4 Nr. 2des Gesetzes vom 
10. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2332) wird Absatz 8b und der bisherige Absatz 8a 
in der Fassung des Artikels 5 Nr. 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150) wird Absatz 8c. 

e) 	 In Absatz 9 Satz 2 wird die Angabe „in der Fassung des Artikels 4“ durch die 
Angabe „in der Fassung des Artikels 5“ ersetzt. 

Artikel 5 

Änderung der Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung 

Die Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4180), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. 	 § 2 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Das gilt auch für Unternehmen, die der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, 
Gas, Elektrizität oder Wärme, dem öffentlichen Verkehr, dem Hafenbetrieb oder dem 
öffentlichen Badebetrieb dienen.“ 

2. 	 In § 36 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) 	 Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) § 2 Abs. 1 in der Fassung des Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auch für Erhebungszeiträume vor 2009 
anzuwenden. Ist im Einzelfall vor dem … [Einsetzen: Tag des 
Kabinettbeschlusses des vorliegenden Änderungsgesetzes] die 
Zusammenfassung von Unternehmen von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts nach anderen Grundsätzen als nach § 2 Abs. 1 in der Fassung des 
Artikels 5 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) 
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anerkannt worden, so sind diese Grundsätze insoweit letztmals für den 
Erhebungszeitraum 2011 maßgebend.“ 

Artikel 6 

Änderung des Umwandlungssteuergesetzes 

Das Umwandlungssteuergesetz vom 7. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2782, 2791), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), 
wird wie folgt geändert: 

1. 	 In § 4 Abs. 6 Satz 5 wird die Angabe „§ 17 Abs. 2 Satz 5“ durch die Angabe „§ 17 
Abs. 2 Satz 6“ ersetzt. 

2. 	 § 22 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Soweit im Rahmen einer Sacheinlage (§ 20 Abs. 1) oder eines Anteilstausches (§ 21 
Abs. 1) unter dem gemeinen Wert eingebrachte Anteile innerhalb eines Zeitraums 
von sieben Jahren nach dem Einbringungszeitpunkt durch die übernehmende 
Gesellschaft veräußert werden und soweit die Anteile zu diesem Zeitpunkt beim 
Einbringenden nicht nach § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes steuerfrei 
sind, ist der Gewinn aus der Einbringung im Wirtschaftsjahr der Einbringung 
rückwirkend als Gewinn des Einbringenden aus der Veräußerung von Anteilen zu 
versteuern (Einbringungsgewinn II).“ 

3. 	 In § 27 werden die durch Artikel 4 Nr. 4 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3150) angefügten Absätze 5 und 6 die Absätze 6 und 7. 

Artikel 7 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 
(BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. 	 Dem § 3 Abs. 9a wird folgender Satz angefügt: 

„Nummer 1 gilt nicht bei der Verwendung eines Fahrzeugs, bei dessen Anschaffung 
oder Herstellung, Einfuhr oder innergemeinschaftlichem Erwerb Vorsteuerbeträge 
nach § 15 Abs. 1b nur zu 50 Prozent abziehbar waren oder wenn § 15a Abs. 6a Nr. 1 
anzuwenden ist.“ 

2. 	 § 4 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „in den Fällen der Buchstaben b bis d“ durch die 
Angabe „in den Fällen des Satzes 1 Buchstaben b bis d“ ersetzt. 

bb) In den Sätzen 3 und 5 wird jeweils die Angabe „nach den Buchstaben b bis 
d“ durch die Angabe „nach Satz 1 Buchstaben b bis d“ ersetzt. 
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b) 	 Nummer 14 wird wie folgt gefasst: 

„14. a) 	 Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen der 
Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, 
Physiotherapeut, Hebamme oder einer ähnlichen heilberuflichen 
Tätigkeit durchgeführt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lieferung oder 
Wiederherstellung von Zahnprothesen (aus Unterpositionen 9021 21 
und 9021 29 00 des Zolltarifs) und kieferorthopädischen Apparaten (aus 
Unterposition 9021 10 des Zolltarifs), soweit sie der Unternehmer in 
seinem Unternehmen hergestellt oder wiederhergestellt hat; 

b) 	Krankenhausbehandlungen und ärztliche Heilbehandlungen 
einschließlich der Diagnostik, Befunderhebung, Vorsorge, Rehabilitation, 
Geburtshilfe und Hospizleistungen sowie damit eng verbundene 
Umsätze, die von Einrichtungen des öffentlichen Rechts erbracht 
werden. Die in Satz 1 bezeichneten Leistungen sind auch steuerfrei, 
wenn sie von 

aa) zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch, 

bb) Zentren für ärztliche Heilbehandlung und Diagnostik oder 
Befunderhebung, die an der vertragsärztlichen Versorgung nach 
§ 95 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch teilnehmen oder für die 
Regelungen nach § 115 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
gelten, 

cc) Einrichtungen, mit denen Verträge nach § 34 des Siebten Buches 
Sozialgesetzbuch bestehen, 

dd) Einrichtungen, mit denen Versorgungsverträge nach den §§ 111 
und 111a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

ee) Rehabilitationseinrichtungen, mit denen Verträge nach § 21 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

ff) 	 Einrichtungen zur Geburtshilfe, für die Verträge nach § 134a des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten, oder 

gg) Hospizen, mit denen Verträge nach § 39a Abs. 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

erbracht werden und es sich ihrer Art nach um Leistungen handelt, auf 
die sich die Zulassung, der Vertrag oder die Regelung nach dem 
Sozialgesetzbuch jeweils bezieht; 

c) 	 Leistungen nach den Buchstaben a und b, die von Einrichtungen nach 
§ 140b Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch erbracht werden, 
mit denen Verträge zur integrierten Versorgung nach § 140a des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch bestehen; 

d) 	 sonstige Leistungen von Gemeinschaften, deren Mitglieder Angehörige 
der in Buchstabe a bezeichneten Berufe oder Einrichtungen im Sinne 
des Buchstaben b sind, gegenüber ihren Mitgliedern, soweit diese 
Leistungen für unmittelbare Zwecke der Ausübung der Tätigkeiten nach 
den Buchstaben a oder b verwendet werden und die Gemeinschaft von 
ihren Mitgliedern lediglich die genaue Erstattung des jeweiligen Anteils 
an den gemeinsamen Kosten fordert;“. 
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c) 	 Nummer 16 wird wie folgt gefasst: 

„16. die mit dem Betrieb der Altenheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, 
Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger Personen 
und der Einrichtungen zur ambulanten Pflege kranker und pflegebedürftiger 
Personen eng verbundenen Umsätze, wenn 

a) 	 diese Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
betrieben werden, 

b) 	weggefallen 

c) 	weggefallen 

d) 	bei Altenheimen, Altenwohnheimen und Pflegeheimen im 
vorangegangenen Kalenderjahr mindestens 40 Prozent der Leistungen 
den in § 61 Abs. 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder den in 
§ 53 Nr. 2 der Abgabenordnung genannten Personen zugute gekommen 
sind, oder 

e) 	bei Einrichtungen zur vorübergehenden Aufnahme pflegebedürftiger 
Personen und bei Einrichtungen zur ambulanten Pflege kranker und 
pflegebedürftiger Personen im vorangegangenen Kalenderjahr die 
Pflegekosten in mindestens 40 Prozent der Fälle von den gesetzlichen 
Trägern der Sozialversicherung oder Sozialhilfe ganz oder zum 
überwiegenden Teil getragen worden sind;“. 

3. 	 § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a wird wie folgt gefasst: 

„a) ein Unternehmer ist, der den Gegenstand für sein Unternehmen erworben hat 
und dieser nicht ausschließlich oder nicht zum Teil für eine nach § 4 Nr. 8 bis 27 
steuerfreie Tätigkeit verwendet werden soll, oder“. 

4. 	 Nach § 15 Abs. 1a wird folgender Absatz 1b eingefügt: 

„(1b) Nur zu 50 Prozent abziehbar sind Vorsteuerbeträge, die auf die 
Anschaffung oder Herstellung, die Einfuhr, den innergemeinschaftlichen Erwerb, die 
Miete, das Leasing oder den Betrieb von Fahrzeugen im Sinne des § 1b Abs. 2 
entfallen, die auch für den privaten Bedarf des Unternehmers oder für andere 
unternehmensfremde Zwecke verwendet werden.“ 

5. 	 § 15a wird wie folgt geändert: 

a) 	 Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt: 

„(6a) Die Absätze 1 bis 6 sind auf Vorsteuerbeträge sinngemäß 
anzuwenden, die auf Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Fahrzeuge im 
Sinne des § 1b Abs. 2 oder den Betrieb oder die Instandhaltung solcher 
Fahrzeuge entfallen, die 

1. 	 zunächst ausschließlich für unternehmerische Zwecke, später jedoch auch 
für den privaten Bedarf des Unternehmers oder für andere 
unternehmensfremde Zwecke verwendet werden, oder 

2. 	 zunächst auch für den privaten Bedarf des Unternehmers oder für andere 
unternehmensfremde Zwecke, später jedoch ausschließlich für 
unternehmerische Zwecke verwendet werden.“ 
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b) Dem Absatz 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Dies gilt auch für Fahrzeuge, bei deren Anschaffung oder Herstellung, Einfuhr 
oder innergemeinschaftlichem Erwerb Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 1b nur 
zu 50 Prozent abziehbar waren.“ 

6. 	 In § 17 Abs. 2 Nr. 5 wird die Angabe „§ 15 Abs. 1a Nr. 1“ durch die Angabe „§ 15 
Abs. 1a“ ersetzt. 

7. 	 In § 18 Abs. 10 Nr. 2 Buchstabe a Satz 2 und Nr. 3 Buchstabe a Satz 2 wird jeweils 
die Angabe „nach den Doppelbuchstaben aa und bb“ durch die Angabe „nach Satz 1 
Doppelbuchstaben aa und bb“ ersetzt. 

8. 	 Dem § 27 wird folgender Absatz 14 angefügt: 

„(14) § 3 Abs. 9a Satz 2, § 15 Abs. 1b, § 15a Abs. 6a und § 15a Abs. 8 Satz 2 in 
der Fassung des Artikels 7 des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des vorliegenden
Änderungsgesetzes]) sind auf alle Fahrzeuge anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2008, frühestens jedoch nach Ablauf des Kalendermonats, der dem 
Monat folgt, in dem die Entscheidung des Rates zur Ermächtigung der 
Bundesrepublik Deutschland im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird, 
angeschafft oder hergestellt, eingeführt, innergemeinschaftlich erworben, gemietet 
oder geleast worden sind.“ 

Artikel 8 

Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 

Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Februar 2005 (BGBl. I S. 434), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. 	 § 17c Abs. 2 Nr. 4 und 5 wird wie folgt gefasst: 

„4. die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des Gegenstands der Lieferung; 

5. 	 den Tag der Lieferung;“. 

2. 	 § 20 wird wie folgt geändert: 

a) 	In Absatz 1 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa des Gesetzes)“ durch den Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Satz 1 
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des Gesetzes)“ ersetzt. 

b) 	 In Absatz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
des Gesetzes)“ durch den Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe bb des Gesetzes)“ ersetzt. 

3. 	 In § 21 Satz 1 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Buchstabe a des Gesetzes)“ durch 
den Klammerzusatz „(§ 4 Nr. 3 Satz 1 Buchstabe a des Gesetzes)“ ersetzt. 
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Artikel 9 

Änderung des Außensteuergesetzes 

Das Außensteuergesetz vom 8. September 1972 (BGBl. I S. 1713), zuletzt geändert 
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt 
geändert: 

1. 	 § 2 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Satz 2 wird die Angabe „§ 50 Abs. 5 des Einkommensteuergesetzes“ durch die 
Angabe „§ 50 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 

b) 	 Satz 3 wird aufgehoben. 

2. 	 § 6 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Ist der Steuerpflichtige im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Staates, auf den das 
Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 3. Januar 1994 (ABl. EG 
Nr. L 1 S. 3), zuletzt geändert durch den Beschluss des Gemeinsamen EWR-
Ausschusses Nr. 91/2007 vom 6. Juli 2007 (ABl. EU Nr. L 328 S. 40), in der jeweils 
geltenden Fassung anwendbar ist (Vertragsstaat des EWR-Abkommens), und 
unterliegt er nach der Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht in einem dieser 
Staaten (Zuzugsstaat) einer der deutschen unbeschränkten Einkommensteuerpflicht 
vergleichbaren Steuerpflicht, so ist die nach Absatz 1 geschuldete Steuer zinslos und 
ohne Sicherheitsleistung zu stunden.“ 

3. 	 § 11 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Gewinne, die die ausländische Gesellschaft aus der Veräußerung der Anteile 
an einer anderen ausländischen Gesellschaft oder einer Gesellschaft im Sinne des 
§ 16 des REIT-Gesetzes sowie aus deren Auflösung oder der Herabsetzung ihres 
Kapitals erzielt und für die die ausländische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, 
sind vom Hinzurechnungsbetrag auszunehmen, soweit die Einkünfte der anderen 
Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nachgeordneten Gesellschaft aus 
Tätigkeiten im Sinne des § 7 Abs. 6a für das gleiche Kalenderjahr oder 
Wirtschaftsjahr oder für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder 
Wirtschaftsjahre als Hinzurechnungsbetrag (§ 10 Abs. 2) der Einkommensteuer oder 
Körperschaftsteuer unterlegen haben, keine Ausschüttung dieser Einkünfte erfolgte 
und der Steuerpflichtige dies nachweist.“ 

4. 	 Dem § 15 werden folgende Absätze 6 und 7 angefügt: 

„(6) Hat eine Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des EWR-Abkommens, ist 
Absatz 1 nicht anzuwenden, wenn 

1. 	 nachgewiesen wird, dass das Stiftungsvermögen der Verfügungsmacht der in 
Absatz 2 und 3 genannten Personen rechtlich und tatsächlich entzogen ist und 

2. 	zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat, in dem die 
Familienstiftung Geschäftsleitung oder Sitz hat, auf Grund der Richtlinie 
77/799/EWG oder einer vergleichbaren zwei- oder mehrseitigen Vereinbarung, 
Auskünfte erteilt werden, die erforderlich sind, um die Besteuerung 
durchzuführen. 



 39 


(7) Das nach Absatz 1 zuzurechnende Einkommen ist in entsprechender 
Anwendung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Ergibt sich ein 
negativer Betrag, entfällt die Zurechnung. § 10d des Einkommensteuergesetzes ist 
entsprechend anzuwenden.“ 

5. 	 § 21 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Absatz 15 wird die Angabe „§ 8 Abs. 1 Nr. 9“ durch die Angabe „§ 8 Abs. 1 
Nr. 9, § 11 Abs. 1“ ersetzt. 

b) 	 Absatz 17 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 18 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4“ durch die Angabe 
„§ 18 Abs. 3 Satz 1“ ersetzt. 

bb) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„§ 18 Abs. 4 in der am 29. Dezember 2007 geltenden Fassung ist für die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2008 anzuwenden.“ 

c) 	 Folgender Absatz 18 wird angefügt: 

„(18) § 2 Abs. 5 und § 15 Abs. 6 in der Fassung des Artikels 9 des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl 
der Verkündung des vorliegenden Gesetzes]) sind für die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer erstmals für den Veranlagungszeitraum 2009 anzuwenden. 
§ 15 Abs. 7 in der Fassung des Artikels 9 des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … 
[Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Gesetzes]) ist in allen Fällen anzuwenden, in denen die 
Einkommen- und Körperschaftsteuer noch nicht bestandskräftig festgesetzt ist.“ 

Artikel 10 

Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. April 
2008 (BGBl. I S. 666), wird wie folgt geändert: 

1. 	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 376 wie folgt gefasst: 

„§ 376 Verfolgungsverjährung“. 

2. 	 In § 3 Abs. 4 werden nach dem Wort „sind“ die Angabe „Verzögerungsgelder (§ 146 
Abs. 2b)“ sowie anschließend ein Komma eingefügt. 

3. 	 In § 19 Abs. 6 wird die Angabe „§ 49 Abs. 1 Nr. 7“ durch die Angabe „§ 49 Abs. 1 
Nr. 7 und 10“ ersetzt. 

4. 	 § 51 wird folgt gefasst: 
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„§ 51 

Allgemeines 

(1) Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine Körperschaft 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
(steuerbegünstigte Zwecke) verfolgt, so gelten die folgenden Vorschriften. Unter 
Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen im Sinne des Körperschaftsteuergesetzes zu verstehen. 
Funktionale Untergliederungen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als 
selbstständige Steuersubjekte. Eine Steuervergünstigung setzt voraus, dass die 
Körperschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine 
Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und 
dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. 

(2) Werden die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland verwirklicht, setzt die 
Steuervergünstigung voraus, dass die Allgemeinheit gefördert wird. Allgemeinheit 
sind die natürlichen Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben. Die Allgemeinheit wird auch gefördert, 
wenn die Tätigkeit der Körperschaft neben der Verwirklichung der steuerbegünstigten 
Zwecke auch der Förderung des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland im 
Ausland dient.“ 

5. 	 § 93a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) 	 In Satz 1 vor Nummer 1 werden nach dem Wort „Behörden“ die Wörter „und 
andere öffentliche Stellen“ eingefügt. 

b) 	 In Satz 2 erster Halbsatz werden die Wörter „von Behörden und öffentlich­
rechtlichen Rundfunkanstalten“ durch die Angabe „von Behörden und anderen 
öffentlichen Stellen sowie von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“ ersetzt. 

c) 	 In Satz 3 werden die Wörter „der Behörden und der Rundfunkanstalten“ durch die 
Angabe „der Behörden, anderer öffentlicher Stellen und der Rundfunkanstalten“ 
ersetzt. 

6. 	 Nach § 146 Abs. 2 werden folgende Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanzbehörde auf 
schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass elektronische Bücher und 
sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union geführt und aufbewahrt werden. Dasselbe gilt für einen anderen 
Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 
3. Januar 1994 (ABl. EG Nr. L 1 S. 3) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung 
findet, mit dem eine Rechtsvereinbarung über Amtshilfe besteht, deren 
Anwendungsbereich mit dem 

1. 	der Richtlinie 77/799/EWG des Rates vom 19. Dezember 1977 über die 
gegenseitige Amtshilfe zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
im Bereich der direkten Steuern (ABl. EG Nr. L 336 S. 15) sowie 

2. 	 der Verordnung (EG) 1798/2003 des Rates vom 7. Oktober 2003 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (ABl. EU Nr. L 264 S. 1) 

in der jeweils geltenden Fassung vergleichbar ist. Voraussetzungen sind, dass 
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1. 	der Steuerpflichtige die Zustimmung zur Durchführung eines Zugriffs auf 
elektronische Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen 
der zuständigen Stelle des Staates, in den die elektronischen Bücher und 
Aufzeichnungen verlagert werden sollen, vorlegt, 

2. 	der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den Standort des 
Datenverarbeitungssystems und bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen 
und Anschrift mitteilt, 

3. 	 der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 147 und § 200 
Abs. 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist und 

4. 	 der Datenzugriff nach § 147 Abs. 6 in vollem Umfang möglich ist. 

Eine Änderung der unter Satz 3 Nr. 1 und 2 benannten Umstände ist der zuständigen 
Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen. Fällt der Bewilligungsgrund weg, hat die 
zuständige Finanzbehörde die Bewilligung zu widerrufen und die unverzügliche 
Rückverlagerung der elektronischen Bücher und sonstigen erforderlichen 
elektronischen Aufzeichnungen in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu 
verlangen; den Vollzug hat der Steuerpflichtige nachzuweisen. 

(2b) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung seiner 
elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten nach Absatz 2a Satz 4, zur 
Einräumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6, zur Erteilung von Auskünften oder 
zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs. 1 im Rahmen einer 
Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemessenen Frist nach 
Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht nach oder hat er seine 
elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen Finanzbehörde ins 
Ausland verlagert, ist ein Verzögerungsgeld von 2 500 Euro bis 250 000 Euro 
festzusetzen.“ 

7. 	 In § 278 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Empfänger“ die Wörter „bis zum 
Ablauf des zehnten Kalenderjahres nach dem Zeitpunkt des Ergehens des 
Aufteilungsbescheids“ eingefügt. 

8. 	 § 285 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Dem Vollstreckungsschuldner und Dritten gegenüber wird der 
Vollziehungsbeamte zur Vollstreckung durch schriftlichen oder elektronischen Auftrag 
der Vollstreckungsbehörde ermächtigt; der Auftrag ist auf Verlangen vorzuzeigen.“ 

9. 	 § 289 Abs. 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Nachtzeit (§ 758a Abs. 2 der Zivilprozessordnung) sowie an Sonntagen 
und staatlich anerkannten allgemeinen Feiertagen darf eine Vollstreckungshandlung 
nur mit schriftlicher oder elektronischer Erlaubnis der Vollstreckungsbehörde 
vorgenommen werden. 

(2) Die Erlaubnis ist auf Verlangen bei der Vollstreckungshandlung 
vorzuzeigen.“ 

10. Dem § 291 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Niederschrift kann auch elektronisch erstellt werden. Absatz 2 Nr. 4 und 
5 sowie § 87a Abs. 4 Satz 2 gilt nicht.“ 

11. § 376 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 376 

Verfolgungsverjährung 

(1) Die Verjährungsfrist für Fälle der Steuerhinterziehung (§ 370) beträgt zehn 
Jahre. 

(2) Die Verjährung der Verfolgung einer Steuerstraftat wird auch dadurch 
unterbrochen, dass dem Beschuldigten die Einleitung des Bußgeldverfahrens 
bekannt gegeben oder diese Bekanntgabe angeordnet wird.“ 

Artikel 11 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341, 1977 S. 667), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird wie folgt geändert: 

1. § 1d wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) § 51 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes 
vom … (BGBl. I S. … [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist ab dem 1. Januar 2009 
anzuwenden.“ 

2. Folgender § 23 wird angefügt: 

„§ 23 

Verfolgungsverjährung 

§ 376 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 10 des Gesetzes vom 
(BGBl. I S. ... [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Seitenzahl der Verkündung des 
vorliegenden Änderungsgesetzes]) gilt für alle bei Inkrafttreten dieses Gesetzes noch 
nicht abgelaufenen Verjährungsfristen.“ 

Artikel 12 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 
2006 (BGBl. I S. 846, 1202), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. März 
2008 (BGBl. I S. 282), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
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a) 	 Nummer 12 wird aufgehoben. 

b) 	 In Nummer 18 Satz 1 werden nach dem Wort „sind“ ein Komma und die Angabe 
„die Prüfung, ob die Mitteilungspflichtigen ihre Pflichten nach § 22a Abs. 1 Satz 1 
des Einkommensteuergesetzes erfüllt haben“ eingefügt. 

2. 	 § 20 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die für die Finanzverwaltung zuständigen obersten Landesbehörden können 
technische Hilfstätigkeiten durch automatische Einrichtungen der Finanzbehörden 
des Bundes, eines anderen Landes oder anderer Verwaltungsträger verrichten 
lassen. Das Bundesministerium der Finanzen kann technische Hilfstätigkeiten durch 
automatische Einrichtungen der Finanzbehörden eines Landes oder anderer 
Verwaltungsträger verrichten lassen. In diesen Fällen ist sicherzustellen, dass die 
technischen Hilfstätigkeiten entsprechend den fachlichen Weisungen der für die 
Finanzverwaltung zuständigen obersten Behörde oder der von ihr bestimmten 
Finanzbehörde der Gebietskörperschaft verrichtet werden, die die 
Aufgabenwahrnehmung übertragen hat.“ 

Artikel 13 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

In § 17 Abs. 3a des Grunderwerbsteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 (BGBl. I S. 418, 1804), zuletzt geändert durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird die Angabe 
„§ 138 Abs. 2 und 3“ durch die Angabe „§ 138 Abs. 2 bis 4“ ersetzt. 

Artikel 14 

Änderung des Investmentsteuergesetzes 

Das Investmentsteuergesetz vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676, 2724), zuletzt 
geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3150), wird 
wie folgt geändert: 

1. 	 § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) 	 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Ausschüttungsgleiche Erträge sind die von einem Investmentvermögen nach 
Abzug der abziehbaren Werbungskosten nicht zur Ausschüttung verwendeten  

1. 	 Kapitalerträge mit Ausnahme der Erträge aus Stillhalterprämien im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 11 des Einkommensteuergesetzes, der Gewinne im Sinne 
des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes, der Gewinne 
im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzes und 
der Gewinne im Sinne des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 des 
Einkommensteuergesetzes, bei denen das Entgelt für die Kapitalüberlassung 
nach einem Bruchteil des Kapitals bemessen oder nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 periodengerecht abgegrenzt wird, und 
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Finanzielle Auswirkungen 
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuer­
art / 

Gebiets­
körper­
schaft 

Volle 
Jahres­
wirkung¹ 

Kassenjahr 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 §§ 2a und 32 b EStG 
Europarechtskonforme Ausgestaltung der 
Verlustausgleichs- und abzugsbeschränkung 
durch Beschränkung auf Tatbestände, die 
außerhalb von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union bzw. EWR-Staaten, 
verwirklicht werden. In diesem Zusammenhang 
Ausschluss des negativen und positiven 
Progressionsvorbehalts in Sonderfällen bei 
Einkünften innerhalb der EU- bzw. EWR-
Staaten, die nach einem 
Doppelbesteuerungsabkommen freigestellt 
sind. 

Insg. 
ESt 
SolZ  

Bund 
ESt 
SolZ  

Länder 
ESt 

Gem. 
ESt 

- 95 
- 90 
- 5  

- 43 
- 38 
- 5  

- 38 
- 38 

- 14 
- 14 

- 20 
- 20 

. 

- 9 
- 9 

. 

- 8 
- 8 

- 3 
- 3 

- 80 
- 75 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

- 32 
- 32 

- 11 
- 11 

- 95 
- 90 
- 5  

- 43 
- 38 
- 5  

- 38 
- 38 

- 14 
- 14 

- 95 
- 90 
- 5  

- 43 
- 38 
- 5  

- 38 
- 38 

- 14 
- 14 

- 95 
- 90 
- 5  

- 43 
- 38 
- 5  

- 38 
- 38 

- 14 
- 14 

2 § 3 Nr. 34 EStG - neu 
Steuerfreiheit für Leistungen des Arbeitgebers 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung 

Insg. 
GewSt 
ESt 
KSt 
SolZ  

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

- 40 
- 10 
- 20 
- 10 

. 

Bund 
GewSt  
ESt  
KSt  
SolZ  

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

- 14 
. 

- 9  
- 5  

. 

Länder 
GewSt  
ESt  
KSt  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

- 15 
- 2  
- 8  
- 5  

Gem. 
GewSt  
ESt  

- 11 
- 8  
- 3  

- 11 
- 8  
- 3  

- 11 
- 8  
- 3  

- 11 
- 8  
- 3  

- 11 
- 8  
- 3  

- 11 
- 8  
- 3  

3 § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG 
Einschränkung des Sonderausgabenabzug für 
Schulgeldzahlungen auf höchstens 3.000 Euro 
sowie Ausweitung der Regelung auf das EU-
Ausland 

Insg.  
ESt  
SolZ  

Bund  
ESt  
SolZ  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

Länder  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

Gem.  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  



 56 
(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuer­
art / 

Gebiets­
körper­
schaft 

Volle 
Jahres­
wirkung¹ 

Kassenjahr 

2009 2010 2011 2012 2013 

4 § 22 Nr. 3 Satz 5 und 6 EStG 
Übergangsregelung zur Berücksichtigung von 
Altverlusten (Stillhaltergeschäfte) 

Insg. 
ESt 
SolZ  

- 21 
- 20 
- 1  

- 21 
- 20 
- 1  

- 21 
- 20 
- 1  

- 21 
- 20 
- 1  

- 26 
- 25 
- 1  

- 26 
- 25 
- 1  

Bund 
ESt  
SolZ  

- 10 
- 9  
- 1  

- 10 
- 9  
- 1  

- 10 
- 9  
- 1  

- 10 
- 9  
- 1  

- 12 
- 11  
- 1  

- 12 
- 11  
- 1  

Länder  
ESt  

- 8  
- 8  

- 8  
- 8  

- 8  
- 8  

- 8  
- 8  

- 10  
- 10  

- 10  
- 10  

Gem.  
ESt  

- 3  
- 3  

- 3  
- 3  

- 3  
- 3  

- 3  
- 3  

- 4  
- 4  

- 4  
- 4  

5 § 39 f EStG ² Insg.  
ESt  
SolZ  

Lohnsteuerabzug nach dem Faktorverfahren für 
Ehegatten 

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

Bund  
ESt  
SolZ  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

Länder  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

Gem.  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

6 § 49 EStG 
Beschränkte Steuerpflicht - inländische 
Einkünfte 

Insg.  
ESt  
SolZ  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

Bund  
ESt  
SolZ  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

Länder  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

Gem.  
ESt  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

.  

.  
.  
.  

7 § 50 EStG i.V.m. § 32 b EStG 
Beschänkte Steuerpflicht - Sondervorschriften 

Insg. 
ESt 
SolZ  

+ 11 
+ 10 
+ 1  

. 

. 

. 

+ 10 
+ 10 

. 

+ 10 
+ 10 

. 

+ 10 
+ 10 

. 

+ 10 
+ 10 

. 

Bund  
ESt  
SolZ  

+  5  
+  4  
+ 1  

. 

. 

. 

+ 4  
+ 4  

. 

+ 4  
+ 4  

. 

+ 4  
+ 4  

. 

+ 4  
+ 4  

. 

Länder  
ESt  

+  4  
+  4  

.  

.  
+ 4  
+ 4  

+ 4  
+ 4  

+ 4  
+ 4  

+ 4  
+ 4  

Gem.  
ESt  

+  2  
+  2  

.  

.  
+ 2  
+ 2  

+ 2  
+ 2  

+ 2  
+ 2  

+ 2  
+ 2  
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuer­
art / 

Gebiets­
körper­
schaft 

Volle 
Jahres­
wirkung¹ 

Kassenjahr 

2009 2010 2011 2012 2013 

8 § 50 a EStG 
Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen 

Insg. 
ESt 
SolZ  

- 80 
- 75 
- 5  

- 80 
- 75 
- 5  

- 80 
- 75 
- 5  

- 80 
- 75 
- 5  

- 80 
- 75 
- 5  

- 80 
- 75 
- 5  

Bund 
ESt 
SolZ  

- 37 
- 32 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

- 37 
- 32 
- 5  

Länder 
ESt 

- 32 
- 32 

- 32 
- 32 

- 32 
- 32 

- 32 
- 32 

- 32 
- 32 

- 32 
- 32 

Gem. 
ESt 

- 11 
- 11 

- 11 
- 11 

- 11 
- 11 

- 11 
- 11 

- 11 
- 11 

- 11 
- 11 

9 § 4 Nr. 14 u. 16 UStG 
Umsatzsteuerbefreiung für ambulante und 
stationäre Heilbehandlungsleistungen 

Insg. 
USt 

Bund 
USt 

- 50 
- 50 

- 27 
- 27 

- 43 
- 43 

- 23 
- 23 

- 50 
- 50 

- 27 
- 27 

- 50 
- 50 

- 27 
- 27 

- 50 
- 50 

- 27 
- 27 

- 50 
- 50 

- 27 
- 27 

Länder 
USt 

- 22 
- 22 

- 19 
- 19 

- 22 
- 22 

- 22 
- 22 

- 22 
- 22 

- 22 
- 22 

Gem.  
USt  

- 1  
- 1  

- 1  
- 1  

- 1  
- 1  

- 1  
- 1  

- 1  
- 1  

- 1  
- 1  

10 § 15 UStG 
Beschränkung des Vorsteuerabzugs von 
Kraftfahrzeugen, die auch für den privaten 
Bedarf oder für andere unternehmensfremde 
Zwecke verwendet werden, auf 50% 

Insg. 
GewSt 
ESt 
SolZ  
USt 

+ 55 
- 10 
- 15 

. 
+ 80 

+ 45 
- 10 
- 10 

. 
+ 65 

+ 55 
- 10 
- 15 

. 
+ 80 

+ 55 
- 10 
- 15 

. 
+ 80 

+ 55 
- 10 
- 15 

. 
+ 80 

+ 55 
- 10 
- 15 

. 
+ 80 

Bund 
GewSt  
ESt  
SolZ  
USt 

+ 37 
. 

- 6  
. 

+ 43 

+ 31 
. 

- 4  
. 

+ 35 

+ 37 
. 

- 6  
. 

+ 43 

+ 37 
. 

- 6  
. 

+ 43 

+ 37 
. 

- 6  
. 

+ 43 

+ 37 
. 

- 6  
. 

+ 43 

Länder 
GewSt  
ESt  
USt 

+ 26 
- 2  
- 7  

+ 35 

+ 23 
- 2  
- 4  

+ 29 

+ 26 
- 2  
- 7  

+ 35 

+ 26 
- 2  
- 7  

+ 35 

+ 26 
- 2  
- 7  

+ 35 

+ 26 
- 2  
- 7  

+ 35 

Gem.  
GewSt  
ESt  
USt  

- 8  
- 8  
- 2  
+  2  

- 9  
- 8  
- 2  
+  1  

- 8  
- 8  
- 2  
+ 2  

- 8  
- 8  
- 2  
+ 2  

- 8  
- 8  
- 2  
+ 2  

- 8  
- 8  
- 2  
+ 2  
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €) 

lfd. 
Nr. Maßnahme 

Steuer­
art / 

Gebiets­
körper­
schaft 

Volle 
Jahres­
wirkung¹ 

Kassenjahr 

2009 2010 2011 2012 2013 

11 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 220 - 159 - 206 - 221 - 226 - 226 
GewSt - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 
ESt - 210 - 145 - 195 - 210 - 215 - 215 
KSt - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 
SolZ - 10 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 
USt + 30 + 22 + 30 + 30 + 30 + 30 

Bund - 89 - 62 - 84 - 90 - 92 - 92 
GewSt  .  .  .  .  .  .  
ESt - 90 - 63 - 84 - 90 - 92 - 92 
KSt  - 5  - 5  - 5  - 5  - 5  - 5  
SolZ - 10 - 6 - 11 - 11 - 11 - 11 
USt + 16 + 12 + 16 + 16 + 16 + 16 

Länder - 85 - 59 - 79 - 85 - 87 - 87 
GewSt  - 4  - 4  - 4  - 4  - 4  - 4  
ESt - 89 - 60 - 83 - 89 - 91 - 91 
KSt  - 5  - 5  - 5  - 5  - 5  - 5  
USt + 13 + 10 + 13 + 13 + 13 + 13 

Gem. - 46 - 38 - 43 - 46 - 47 - 47 
GewSt - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 
ESt - 31 - 22 - 28 - 31 - 32 - 32 
USt  +  1  .  + 1  + 1  + 1  + 1  

Anmerkungen: 
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 
2) 

Durch die Einführung des Faktorverfahrens kann sich die Höhe der Leistungen, die sich nach dem Nettoarbeitsentgelt richten, 
verändern. Der Umfang der Änderungen kann jedoch auf Grund der Komplexität der Zusammenhänge nicht quantifiziert werden. 
















































































































































































